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1 Einleitung 

In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. März 2021 zum KSG 

heißt es: „Der Staat ist durch das Grundrecht auf den Schutz von Leben und Gesundheit 

in Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG zum Schutz vor den Gefahren des Klimawandels verpflichtet.“1. 

Mit Klima sind die physikalischen Eigenschaften wie die Lufttemperatur der Atmosphäre 

an einem definierten Ort oder Gebiet über einen längeren Zeitraum von mindestens 

30 Jahren hinweg gemeint. Im Gegensatz dazu betrachtet der Begriff Wetter diese phy-

sikalischen Eigenschaften über einen kurzen Zeitraum.2 Klimawandel (auch Klimaände-

rungen genannt) wird durch Art. 1 Nr. 2 des UN-Rahmenübereinkommens als die durch 

den Menschen verursachte Veränderung der Bestandteile der Erdatmosphäre im Ver-

gleich zu dem beobachteten natürlichen Verlauf des Klimas definiert. Der Weltklimarat 

International Panel on Climate Change prognostiziert mit seinem im Jahr 2018 vorgeleg-

ten Sonderbericht über die Folgen des Klimawandels, dass die globale Erdtemperatur 

bei gleichbleibend hohem Ausstoß von THG wie CO2 oder Methan um 0,2 Grad Celsius 

pro Jahrzehnt ansteigen wird. Eine Folge dessen sind sich häufende Klima- und Wetter-

extreme.3 Nelles und Serrer fassen unter diesem Begriff die Ereignisse Hitze und Kälte, 

Niederschlag und Überschwemmung, Dürren, tropische Wirbelstürme und Gewitter, wel-

che unspezifisch, selten und in besonders hoher Intensität auftreten4.  

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bedarf es eines umfassenden Veränderungs-

prozesses, geprägt von nachhaltigen Absichten und Handlungen, der von Seiten der 

Politik iniziiert werden muss5. Die KOM spricht sich daher für einen bewussten Umgang 

mit dem Naturkapital aus6. Hierbei handelt es sich um „[…] den begrenzten Vorrat an 

physischen und biologischen Ressourcen der Erde und die begrenzte Bereitstellung von 

Gütern und Leistungen durch Ökosysteme.“7. Damit wird deutlich, dass dem Klimawan-

del grenzüberschreitend entgegengewirkt werden muss. Viele Staaten entschließen sich 

daher, ihre Gesellschaft und Wirtschaft klimaneutral zu gestalten. Hierzu zählen z. B. 

neben der EU die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Südkorea.8 Ebenso hat 

sich die BRD im November 2016 dazu bekannt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu wer-

den9. 

 
1 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil v. 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 
288/20 -, juris, Rdnr. 144 Nr. 1 a). 
2 Vgl. UBA, Was ist eigentlich Klima?. 
3 Vgl. Masson-Delmotte, V. et al., 1,5 °C GLOBALE ERWÄRMUNG, S. 8, 11, 16. 
4 Vgl. Nelles, D. et al., Kleine Gase – große Wirkung, S. 76–87. 
5 Vgl. BMU, EU-Klimapolitik. 
6 Vgl. KOM, Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030, S. 2. 
7 Marzelli, S. et al., Der Wert der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft, S. 79. 
8 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Weltweit wachsende Allianz für Klimaneutralität. 
9 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 14. 
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Von jenen aktuellen Tendenzen geleitet, greift die vorliegende Arbeit die Thematik der 

Klimaneutralität auf. Dieser Begriff wird durch das Ziel der Netto-Null-THG-Emissionen 

im Rahmen des PA geprägt10. Hierfür muss nach Art. 4 Abs. 1 PA die Bilanz der durch 

den Menschen verursachten THG-Emissionen und deren natürlichen Abbau ausgegli-

chen sein. In Anlehnung an die Definition nach § 3 Abs. 3 und 4 BImSchG stellen Emis-

sionen den Ausstoß von Partikeln und Gasen in die Erdatmosphäre dar. Um Klimaneut-

ralität zu erreichen, werden nationale Klimaschutzbeiträge festgelegt, die auf Klimazielen 

basieren11.  

Als ein Mittel zur Erreichung der Klimaziele der BRD wurde am 10. Juni 2020 die NWS12 

beschlossen13. Mit dem zugrunde liegenden Aktionsplan werden konkrete Maßnahmen 

vorgesehen, um jenes Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Grundlage hierfür ist die 

Verwendung von grünem Wasserstoff14, welcher mithilfe erneuerbarer Energien herge-

stellt wird. Die Strategie bezieht die gesamte Wertschöpfungskette ein, ausgehend von 

der Technologie zur Erzeugung von Wasserstoff über den Transport und die Speiche-

rung bis hin zur Nutzung.15  

An der Stelle eröffnet sich die Frage, welchen Beitrag die Maßnahmen der NWS zur 

Erreichung der Klimaneutralität leisten. Um diese Fragestellung zu beantworten, werden 

zunächst die rechtlichen Grundlagen, auf denen die NWS aufbaut, im rechtlichen Rah-

men dargelegt und entsprechende Bezüge hergestellt. Anschließend wird die NWS vor-

gestellt und das Potenzial der Wasserstoffnutzung erläutert. In Ergänzung hierzu werden 

Chancen und Risiken der Wasserstoffnutzung dargelegt. Anschließend werden Maß-

nahmen der Strategie ausgewählt, die Zielsetzungen der Maßnahmen dargelegt und de-

ren rechtliche und praktische Umsetzbarkeit untersucht. Im Ergebnis dieser Arbeit wird 

bewertet, inwiefern die Maßnahmen und damit die NWS geeignet ist, einen erheblichen 

Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. Die Untersuchungen in der vorlie-

genden Arbeit basieren auf dem Rechtsstand vom 21. Juni 2021. 

  

 
10 Vgl. Europäisches Parlament, Was versteht man unter Klimaneutralität und wie kann diese bis 2050 
erreicht werden? 
11 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Was tut die Bundesregierung für den 
Klimaschutz? 
12 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie. 
13 BMU, Nationale Wasserstoffstrategie – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Zukunftsfähigkeit 
unserer Wirtschaft, S. 1. 
14 Im weiteren Verlauf der Arbeit ist die Bezeichnung Wasserstoff gleichbedeutend mit der für grünen Was-
serstoff. In Fällen der Abgrenzung wird die Bezeichnung grüner Wasserstoff verwendet. 
15 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 3-5, 18, 30. 
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2 Rechtlicher Rahmen zur Klimaneutralität 

Den Ursprung der politischen Auseinandersetzung mit der Thematik der Klimaneutralität 

kennzeichnet das UN-Rahmenübereinkommen aus dem Jahr 1992. Hiernach wird ge-

mäß Art. 2 S. 1 „[…] die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmo-

sphäre […]“ angestrebt, um das Klima auf der Erde nicht nachteilig zu schädigen. Jene 

Stabilisierung soll nach Art. 2 S. 2 des UN-Rahmenübereinkommens unter der Bedin-

gung erfolgen, der Natur die Möglichkeit zu geben, sich den Klimaänderungen anzupas-

sen. Eine weitere Bedingung ist, dass die wirtschaftliche Leistung der Staaten nicht be-

einträchtigt werden darf. 

Das UN-Rahmenübereinkommen entfaltet im Sinne des Klimaschutzes eine globale Wir-

kung. Die Bestrebungen nach Art. 2 des UN-Rahmenübereinkommens werden als End-

ziel definiert und dienen als Grundlage für die folgenden UN-Klimaübereinkommen. Da-

rin werden weitere Ziele festgelegt, die zur Realisierung des Endziels beitragen. Eines 

dieser Übereinkommen ist das PA, welche die Absicht der Erreichung der Klimaneutra-

lität prägt. Auf jenem supranationalen Recht basierend werden nationale Klimaziele fest-

gelegt. 

Dieses Kapitel widmet sich daher der Herausarbeitung der relevanten Ziele, ausgehend 

vom supranationalen Recht über das Recht der EU bis hin zum nationalen Recht der 

BRD. Diese Ziele sind die Grundlage zur Erreichung der Klimaneutralität und damit Aus-

gangspunkt für die NWS. Hierzu werden am Ende dieses Kapitels Bezüge hergestellt, 

womit die Relevanz der untersuchten Rechtsgrundlagen für die NWS dargelegt wird. In 

Abgrenzung dazu ist die Darstellung von Maßnahmen zur Realisierung der Klimaschutz-

beiträge in diesem Kapitel nicht von Bedeutung.  

2.1 Supranationales Recht - Übereinkommen von Paris 

Aufbauend auf dem UN-Rahmenübereinkommen fand die 21. UN-Klimakonferenz in Pa-

ris statt. Hierbei wurde am 12. Dezember 2015 das PA gefasst.16 „[…] [Dieses] ist die 

erste umfassende und rechtsverbindliche weltweite Klimaschutzvereinbarung […].“17 

Dafür schlossen sich insgesamt 197 Staaten zusammen18. Die Vertragsparteien umfas-

sen sowohl Industrieländer als auch Schwellen- und Entwicklungsländer, die entspre-

chend ihrer Wirtschaftsleistung die globale Klimapolitik unterstützen19. Das PA verpflich-

tet hierzu völkerrechtlich verbindlich alle Vertragsparteien zur Einhaltung der getroffenen 

Vereinbarung, die im Folgenden beschrieben wird. Zuvor muss aber jede Vertragspartei 

 
16 Vgl. BMU, Die Klimakonferenz in Paris. 
17 KOM, Übereinkommen von Paris. 
18 Vgl. UN, Paris Agreement - Status of Ratification. 
19 Vgl. BMU, Die Klimakonferenz in Paris. 
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das PA ratifizieren.20 In diesem Zusammenhang vollzog der BT die Ratifizierung des PA 

am 22. September 2016 in einem beschleunigten Verfahren, indem er den Gesetzent-

wurf21 der CDU, CSU und der SPD einstimmig annahm22. Des Weiteren ratifizierte auch 

die EU und deren Mitgliedsstaaten das PA am 5. Oktober 201623. Im Ergebnis trat das 

PA am 4. November 2016 in Kraft24. 

Das PA fordert in Art. 2 Abs. 1 Reaktionen auf die Bedrohungen durch die Klimaände-

rungen mittels einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang mit der Beseitigung von Ar-

mut. Als Reaktionen sind Ziele gemeint, die in den nachfolgenden Buchstaben des 

Art. 2 Abs. 1 näher beschrieben werden. Der zentrale Bestandteil des PA ist die Begren-

zung der globalen Klimaerwärmung gemäß Art. 2 Abs. 1 a). Die durchschnittliche Erd-

temperatur darf demnach um nicht mehr als 2 °C ggü. dem vorindustriellen Niveau stei-

gen, wobei der Temperaturanstieg signifikant unter 2 °C liegen muss. Konkret fordert 

das PA, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 °C zu begrenzen. Auch dieses Ziel steht 

in Relation zum vorindustriellen Niveau. Das BMU spricht hierbei von einem Idealzu-

stand, den es zu erreichen gilt25. Hintergrund jenes festgesetzten Temperaturziels ist, 

die Eintrittswahrscheinlichkeit von Wetterextremen zu verringern26. 

Um die genannten Temperaturziele zu erreichen, fordert Art. 4 Abs. 1 des PA die Ver-

tragsparteien auf, zeitnah ein Ende des Anstiegs der THG-Emissionen zu erreichen und 

im Anschluss jene Emissionen auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse drastisch 

zu reduzieren. Bis zur Mitte des aktuellen Jahrhunderts soll nach Art. 4 Abs. 1 PA  

„[…] ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen 

aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken […]“ erreicht werden. Die Er-

reichung dieses Ziels wird als Netto-Null-THG-Emissionen bezeichnet27. Eine vollstän-

dige Reduzierung der THG-Emissionen auf null ist praktisch nicht realisierbar, weil es 

Bereiche in der Wirtschaft und Gesellschaft gibt, die nicht auf Emissionen verzichten 

können. Als Beispiel hierfür werden in einem Hintergrundpapier der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft Müllverbrennungsanlagen und die Landwirtschaft genannt.28  

  

 
20 Vgl. BMU, Die Klimakonferenz in Paris. 
21 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015. 
22 Vgl. BT, Einstimmiges Ja zum Pariser Klimaabkommen. 
23 Vgl. KOM, Übereinkommen von Paris. 
24 Vgl. BMU, Die Klimakonferenz in Paris. 
25 Vgl. ebenda. 
26 Vgl. KOM, Ein sauberer Planet für alle, S. 6. 
27 Vgl. Europäisches Parlament, Was versteht man unter Klimaneutralität und wie kann diese bis 2050 
erreicht werden?. 
28 Vgl. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, 
Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Klima, Klimaziel 2050: Netto-Null Treibhausgasemissionen, S. 1. 
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Konkret sieht Art. 4 Abs. 2 des PA vor, dass jede Vertragspartei nationale Klimaschutz-

beiträge aufstellt, um die festgelegten Temperaturziele einzuhalten und die Erderwär-

mung so niedrig wie möglich zu halten. Das PA fordert von den Vertragsparteien, alle 

fünf Jahre neue umfassenderere und zielsicherere nationale Klimaschutzbeiträge fest-

zusetzen (Art. 4 Abs. 3 und 9) und den UN vorzulegen (Art. 4 Abs. 19), die die Realisie-

rung dieser überprüft.29 Jeder Vertragspartei verbleibt ein Spielraum bei der geforderten 

und eben beschriebenen Zielerreichung. Die Ambitionen unter den Staaten, in welchem 

Maß die Erderwärmung minimiert werden soll, fallen damit unterschiedlich aus. Für die 

BRD ergeben sich konkrete Klimaschutzbeiträge im Rahmen des PA, die im Kapitel 2.3 

näher beschrieben werden. 

Als weitere Reaktion auf die Klimaänderungen sieht Art. 2 Abs. 1 b) des PA vor, sich 

bestmöglich an die unvermeidbaren und negativen Klimaveränderungen anzupassen, 

Möglichkeiten zu ergreifen, unter den neuen Bedingungen optimal leben zu können und 

die THG-Emissionen minimal zu halten. Des Weiteren fordert Art. 2 Abs. 1 c), dass der 

Klimaaspekt als ein Kriterium bei der Realisierung von Zahlungsmittelströmen herange-

zogen wird. 

2.2 Klimapolitik der Europäischen Union 

Der europäische Rechtsrahmen zur Klimaneutralität fußt auf dem PA30. Die darin ge-

fassten Zielsetzungen wurden durch die Politik und Rechtsetzung der EU weiter konkre-

tisiert. Der Rechtsrahmen der EU gibt in seiner Gesamtschau Aufschluss über den Weg 

und die Schritte hin zur Klimaneutralität. Die Klimapolitik der EU basiert auf dem euro-

päischen Grünen Deal und dem Vorschlag zum Europäischen Klimagesetz, die im Fol-

genden dargelegt werden. 

2.2.1 Europäischer Grüner Deal 

Der Kern der europäischen Klimapolitik ist der europäische Grüne Deal, der am 11. De-

zember 2019 als Mitteilung der KOM vorgestellt wurde und dessen Auswirkungen sich 

auf alle Wirtschaftszweige erstrecken. Der Deal zielt auf ein nachhaltiges Wachstum der 

Wirtschaft in der EU ab, das im Einklang mit Natur und Umwelt steht. Kommissionsprä-

sidentin Frau von der Leyen bezeichnet den Deal als Strategie zur Stärkung eines glo-

balen Umweltbewusstseins ohne Verzicht auf gezielte Investitionen in eine wettbewerbs-

fähige und zugleich lebenswerte Gesellschaft.31  

 
29 Vgl. BMU, Die Klimakonferenz in Paris. 
30 Vgl. ebenda. 
31 Vgl. KOM, Der europäische Grüne Deal legt dar, wie Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent gemacht werden kann, indem die Konjunktur angekurbelt, die Gesundheit und die 
Lebensqualität der Menschen verbessert, die Natur geschützt. 
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Der europäische Grüne Deal dient der konkreten Umsetzung der in der Agenda 2030 

der UN vom 21. Oktober 2015 festgesetzten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung32. 

Ziel Nr. 13 der Agenda 2030 sieht vor, dem Klimawandel entgegenzuwirken und in des-

sen Fortschreitung geeignete Maßnahmen zu ergreifen33. Des Weiteren beruht der Deal 

auf der am 28. November 2018 durch die KOM bekannt gegebenen Mitteilung einer 

langfristigen Vision, bis 2050 die CO2-Emissionen auf null und bis Ende des aktuellen 

Jahrhunderts alle anderen THG ebenso auf null zu reduzieren.34  

Vor diesem Hintergrund setzt sich die EU mit dem europäischen Grünen Deal das Ziel, 

im Jahr 2050 die Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen und auf Grundlage eines Kli-

magesetzes zu verankern35. Europa soll damit der erste klimaneutrale Kontinent wer-

den36. Jene Absicht beruht auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass nur so die im PA 

festgesetzten Temperaturziele eingehalten werden können37. In diesem Zusammenhang 

sieht der europäische Grüne Deal eine Prüfung des THG-Minderungspfades vor. Dieser 

beschreibt das Maß der Reduktion der THG-Emissionen ggü. einem definierten Ziel-

jahr.38 

Ein weiteres wesentliches Ziel ist es, die Unabhängigkeit zwischen wirtschaftlichem 

Wachstum und Ressourcennutzung herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund dürfen wirt-

schaftliche Aktivitäten nicht nachteilig auf das Naturkapital der EU einwirken39. Es geht 

darum, die europäische Wirtschaft zu fördern und gleichzeitig THG-Emissionen zu sen-

ken. Dass dies bereits möglich ist, zeigen die folgenden Daten der KOM. Im Zeitraum 

von 1990 bis 2016 sank der Energieverbrauch in der EU um 2 % und die THG-Emissio-

nen um 22 %, wohingegen die Wirtschaftskraft, gemessen am BIP, um 54 % gestiegen 

ist.40  

Die mit dem europäischen Grünen Deal ausgesprochene Absicht, die EU bis zum 

Jahr 2050 klimaneutral zu machen, soll mit dem Europäischen Klimagesetz rechtsver-

bindlich verankert werden, das im folgenden Kapitel erläutert wird41. 

  

 
32 Vgl. KOM, Der europäische Grüne Deal, S. 3. 
33 Vgl. UN, Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 25. September 2015, S. 15. 
34 Vgl. KOM, Ein sauberer Planet für alle, S. 6. 
35 Vgl. KOM, Der europäische Grüne Deal, S. 5. 
36 Vgl. ebenda, S. 2. 
37 Vgl. KOM, Ein sauberer Planet für alle, S. 6. 
38 Vgl. KOM, Der europäische Grüne Deal, S. 5. 
39 Vgl. ebenda, S. 2. 
40 Vgl. KOM, Ein sauberer Planet für alle, S. 5. 
41 Vgl. KOM, Europäisches Klimagesetz. 



 

 7 

2.2.2 Vorschlag zum Europäischen Klimagesetz 

Am 4. März 2020 hat die KOM einen Vorschlag für eine Verordnung über das Europäi-

sche Klimagesetz eingereicht42. Nach Art. 2 Abs. 1 des Vorschlags sollen die THG-Emis-

sionen zielgerichtet gesenkt werden, was den Rechtsrahmen für die EU darstellt, um das 

Ziel der Netto-Null-THG-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund 

wurde der europäische THG-Minderungspfad angepasst. Zunächst legte der Europäi-

sche Rat am 24. Oktober 2014 fest, die THG-Emissionen bis 2030 um 40 % im Vergleich 

zu 1990 zu reduzieren. Dies steht nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht 

im Einklang mit dem PA43. Aus diesem Grund wurde eine Prüfung nach Art. 2 Abs. 3 

sowie dem Erwägungsgrund 17 des Vorschlags durchgeführt, inwiefern der THG-Min-

derungspfad bis 2030 auf 50 % bis 55 % ggü. 1990 erhöht werden kann. Hierfür hat die 

KOM am 17. September 2020 den Klimazielplan 2030 vorgelegt44. Im Rahmen dessen 

wurden die Umweltauswirkungen zur Erreichung der angestrebten Klimaneutralität bis 

2050 geprüft45. 

Der Klimazielplan 2030 kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass der zu diesem Zeit-

punkt geltende Rechtsrahmen lediglich eine Senkung der THG-Emissionen um 60 % 

bis 2050 zuließ. Vor dem Hintergrund forderte die KOM, die THG-Emissionen in der ge-

samten EU bis zum Jahr 2030 um 55 % ggü. 1990 zu senken, um die Ziele des PA 

einzuhalten.46 Dazu wurde am 17. September 2020 ein geänderter Vorschlag für das 

Europäische Klimagesetz von der KOM vorgelegt, mit dem die Realisierung des gestei-

gerten Klimaziels als realistisch eingeschätzt wird47. 

Der Europäische Rat billigte schließlich am 11. Dezember 2020 in seinen Schlussfolge-

rungen das von der KOM geforderte neue Klimaziel48. Daraufhin wurde am 21. Ap-

ril 2021 eine vorläufige Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und den Mit-

gliedsstaaten der EU über das Europäische Klimagesetz erzielt. In dieser Einigung 

wurde das Ziel der Netto-Null-THG-Emissionen zusätzlich dahingehend konkretisiert, 

dass bis 2050 negative THG-Emissionen durch die Bindung von CO2 in natürlichen Öko-

systemen erzielt werden sollen. Außerdem sind in Anlehnung an die Reaktionen des PA 

Investitionen in eine effiziente Wirtschaft notwendig, um die Natur und Umwelt zu schüt-

zen49.  

 
42 Vgl. KOM, Europäisches Klimagesetz (Vorschlag), S. 1. 
43 Vgl. KOM, Ein sauberer Planet für alle, S. 6; Vgl. Europäischer Rat, Übermittlungsvermerk des 
Generalsekretariats für die Delegationen, S. 1. 
44 Vgl. KOM, Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030. 
45 Vgl. KOM, Europäisches Klimagesetz (Vorschlag), S. 3. 
46 Vgl. KOM, Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030, S. 2-4. 
47 Vgl. KOM, Europäisches Klimagesetz (geänderter Vorschlag), S. 1. 
48 Vgl. Europäischer Rat, Tagung des Europäischen Rates (10. und 11. Dezember 2020) - 
Schlussfolgerungen, S. 5. 
49 Vgl. KOM, Europäisches Klimagesetz. 
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Der Vorschlag zum Europäischen Klimagesetz muss nun durch das Europäische Parla-

ment und den Rat gebilligt sowie bekannt gegeben werden50. Nach Art. 2 Abs. 4 des 

Vorschlags muss die KOM bis zum 30. Juni 2021 geeignete Maßnahmen und Instru-

mente vorlegen, mit denen das neue Klimaziel erreicht werden kann51. 

Die Erkenntnisse, welche aus dem Klimazielplan 2030 hervorgegangen sind, hatten Ein-

fluss auf den durch die EU im Jahr 2016 festgelegten Klimaschutzbeitrag. Dieser wurde 

daraufhin aktualisiert und am 18. Dezember 2020 erneut den UN vorgelegt, um den Zie-

len des PA gerecht werden zu können.52  

2.3 Klimapolitik der Bundesrepublik Deutschland 

Um die Ziele des PA sowie die Klimaziele der EU zu realisieren, bedarf es einer natio-

nalen Konkretisierung jener Ziele durch die BRD. Dieses Unterkapitel legt dazu die rele-

vanten Rechtsgrundlagen dar. Hierbei handelt es sich um den Klimaschutzplan 2050 

sowie das KSG. 

2.3.1 Klimaschutzplan 2050 

Der Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013, der aus CDU, CSU und SPD bestehenden 

Bundesregierung, sah vor, einen Klimaschutzplan zu erlassen53. Jener Klimaschutz-

plan 2050 wurde am 14. November 2016 durch das Bundeskabinett beschlossen54. Als 

nationaler Klimaschutzbeitrag stellt dieser die im PA geforderte langfristige Strategie 

(siehe Kapitel 2.1) dar55. In Anlehnung an die Reaktionen des PA, „[…] zielt der Klima-

schutzplan 2050 darauf ab, Klimaschutz mit einem Gewinn an wirtschaftlicher Leistungs- 

und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden.“56. Mit dem Klimaschutzplan beschreibt die 

Bundesregierung den Weg hin zu einer weitestgehenden THG-Neutralität bis zum 

Jahr 2050 unter Berücksichtigung einer modernen und innovativen Gesellschaft57. Dies 

stellt eine Übernahme der Absichten des PA dar. 

Im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal setzt sich die Bundesregierung mit dem 

Klimaschutzplan 2050 das Ziel, die THG-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 %  

ggü. 1990 zu reduzieren58. Hervorzuheben ist allerdings, dass sich die Bundesregierung  

dieses Ziel schon mit dem Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige  

und bezahlbare Energieversorgung aus dem Jahr 2010 und damit vor dem 

 
50 Vgl. KOM, Kommission begrüßt vorläufige Einigung über das Europäische Klimagesetz, S. 1. 
51 Vgl. Thomas, T. et al., Europäisches Klimagesetz, S. 1. 
52 Vgl. KOM, Übereinkommen von Paris; Vgl. UNFCCC secretariat, NDC Registry. 
53 Vgl. Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD, Deutschlands Zukunft gestalten, S. 50. 
54 Vgl. BMU, Klimaschutzplan 2050: Kabinett beschließt Wegweiser in ein klimaneutrales Deutschland. 
55 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 55. 
56 BMWi, Klimaschutzplan 2050. 
57 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 14. 
58 Vgl. BT, Energiekonzept und 10-Punkte-Sofortprogramm, S. 2. 
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europäischen Grünen Deal von 2019 gesetzt hat59. Allerdings ist klarzustellen, dass die-

ses Klimaziel keine CO2-Emissionen aus den Bereichen Landnutzung und Forstwirt-

schaft sowie dem internationalen Luft- und Seeverkehr umfasst. „Landnutzung bezieht 

sich auf die Gesamtheit der Vorkehrungen, Aktivitäten und Investitionen, die in einem 

bestimmten Landbedeckungstyp vorgenommen werden (eine Reihe menschlicher Akti-

vitäten).“60 Der Bereich der Landnutzung und Forstwirtschaft bietet Möglichkeiten, THG-

Emissionen zu vermeiden oder zu kompensieren (z. B. Wälder und Moore), weshalb 

dieser Sektor dennoch Teil des Klimaschutzplans 2050 ist.61  

Im Rahmen des THG-Minderungspfades bis zum Jahr 2030 legt der Klimaschutz-

plan 2050 Sektorenziele für einzelne Handlungsfelder der Wirtschaft und Gesellschaft in 

Form zulässiger THG-Emissionen für das Zieljahr 2030 fest62. Die nachfolgende Abbil-

dung stellt diese zulässigen THG-Emissionen mithilfe der Einheit CO2-Äquivalent dar. 

Das CO2-Äquivalent beschreibt die Wirkung der verschiedenen THG im Verhältnis zur 

klimaschädlichen Wirkung des THG CO2 und fasst diese zur Vereinheitlichung und Ver-

gleichbarkeit zusammen.63  

Tabelle 2.3.1-1: Entwicklung der zulässigen THG-Emissionen bis 203064 

 

Aus den Angaben der Abbildung lässt sich ableiten, in welchem Maß die THG-Emissio-

nen zu reduzieren sind. Der größte Handlungsbedarf zeigt sich in den Handlungsfeldern 

Energiewirtschaft, Gebäude und Sonstige, weil hier bis zum Jahr 2030 am meisten THG 

ggü. 1990 gemindert werden müssen. Grund hierfür ist einerseits die vorwiegende Nut-

zung fossiler Energiequellen, die durch erneuerbare Energien ersetzt werden sollen.65 

 
59 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 14. 
60 Pachauri, R. K. et al., Klimaänderung 2007, S. 93. 
61 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 15. 
62 Vgl. ebenda, S. 18. 
63 Vgl. UBA, Glossar beginnend mit C. 
64 In Anlehnung an: BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundes-
regierung, S. 18; Vgl. UBA, Treibhausgas-Emissionen in Deutschland. 
65 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 19. 
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Andererseits trägt die Errichtung, Nutzung und Beseitigung von Gebäuden zu einem 

Drittel an den THG-Emissionen bei. Hierfür werden umweltfreundliche Städte durch kli-

mafreundliches Bauen und Wohnen angestrebt.66 Darüber hinaus ist die Abfallwirtschaft, 

die das Handlungsfeld Sonstige kennzeichnet, unter anderem durch die Freisetzung von 

Methan, bei der Abfalldeponierung maßgeblich für die hohen THG-Emissionen verant-

wortlich. Deshalb ist vorgesehen, z. B. eine Kreislaufwirtschaft für die Entsorgung der 

Abfälle einzurichten sowie die Belüftung der Deponien zu fördern67. 

2.3.2 Klimaschutzgesetz des Bundes 

Die Absichten hin zu einer gesetzlichen Regelung des Klimaschutzes in der BRD finden 

ihren originären Ursprung zum Ersten im Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus 

dem Jahr 2018. Darin wird der Erlass eines Gesetzes festgehalten, das die Beachtung 

und Umsetzung der Klimaziele sicherstellen und damit zu einem verantwortungsvollen 

Umgang mit natürlichen Ressourcen beitragen soll.68 Zweitens wird mit den Eckpunkten 

zum Klimaschutzprogramm 2030 beabsichtigt, die Einhaltung der Klimaziele per Gesetz 

festzulegen69. Drittens bestand die Notwendigkeit für eine bundesgesetzliche Regelung 

der Klimaziele, weil absehbar war, dass die Klimaziele der BRD für 2020 verfehlt werden, 

die sich aus dem Klimaschutzplan 2050 ergeben. Eine Verfehlung der Klimaziele belas-

tet den Bundeshaushalt durch zusätzliche Zahlungsverpflichtungen.70 Aufbauend auf 

den genannten Gründen trat das KSG am 18. Dezember 2019 in Kraft, womit die für die 

BRD geltenden Klimaziele rechtsverbindlich geregelt werden. Bereits vorab gab es in 

einigen deutschen Bundesländern allgemeine Klimaschutzgesetze wie etwa in Nord-

rhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bremen und Berlin.71 

Aktuell steht das KSG in der Kritik, denn das Bundesverfassungsgericht hat am 

24. März 2021 infolge von Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz entschieden, 

dass die darin festgelegten Regelungen zum Teil nicht mit den Grundrechten vereinbar 

sind. Jene Entscheidung des Gerichtes fußt auf Art. 20a GG, das die Einhaltung des 

Ziels der Klimaneutralität bis 2050 auf Grundlage des PA verlangt. Im KSG hingegen ist 

kein THG-Minderungspfad ab 2031 vorgesehen. § 4 Abs. 1 S. 5 KSG sieht lediglich 

Fortschreibungen in Form von Rechtsverordnungen vor. Weil die noch unbestimmten 

künftigen Emissionsminderungen zulasten junger Menschen in die Zukunft verschoben 

 
66 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung,S. 25. 
67 Vgl. BT, Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 
S. 13, 95-96. 
68 Vgl. Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa Eine neue Dynamik 
für Deutschland Ein neuer Zusammenhalt für unser Land, S. 17. 
69 Vgl. Bundeskabinett, Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030, S. 1. 
70 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften, S. 1–2. 
71 Vgl. Albrecht, J., Das Klimaschutzgesetz des Bundes – Hintergrund, Regelungsstruktur und wesentliche 
Inhalte, S. 374. 
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werden, sieht das Gericht insbesondere die junge Generation in ihrem Recht auf Freiheit 

verletzt.72 

Aus der Entscheidung des Gerichtes folgt daher, dass „[…] die nach 2030 noch erfor-

derlichen Minderungen [von THG-Emissionen] dann immer dringender und kurzfristiger 

erbracht werden [müssen].“73. Die Verpflichtung des Staates zur Minderung der THG-

Emissionen tangiert nach Ansicht des Gerichtes jeden Lebensbereich. Daraus ergibt 

sich der Handlungsbedarf, die THG-Emissionen ab dem Jahr 2031 gesetzlich zu re-

geln.74 Aufgrund dessen hat die Bundesregierung am 12. Mai 2021 einen Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes vorgelegt, der den Anforderungen des Bundesverfassungs-

gerichtes gerecht werden soll. Die Klimaziele wurden darin neu definiert.75 

Die folgenden Unterkapitel werden dahingehend unterteilt, dass als erstes das aktuell 

gültige KSG dargestellt wird, bevor im Anschluss die relevanten Änderungen des Ge-

setzentwurfes zum KSG vorgestellt werden.  

2.3.2.1 Klimaschutzgesetz vom 18. Dezember 2019 

§ 1 KSG nimmt Bezug zum supranationalen und europäischen Klimaschutz. Demnach 

verpflichtet sich die BRD zur Einhaltung der Zielsetzungen im Rahmen des PA und damit 

zur Realisierung der Netto-Null-THG-Neutralität bis zum Jahr 2050. Die Realisierung 

dieses Ziels regelt der zweite Abschnitt des KSG. § 3 Abs. 1 KSG legt hierfür das Min-

derungsziel fest, die THG-Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 % ggü. 

1990 zu reduzieren. Damit wurde das Klimaziel des Energiekonzepts der Bundesregie-

rung aus dem Jahr 2010 sowie des Klimaschutzplans 2050 übernommen. Aus diesem 

Grund entspricht das Minderungsziel dem europäischen Rechtsrahmen.  

Zur Erreichung des genannten Minderungsziels legt § 4 Abs. 1 S. 1 bis 3 i. V. m. An-

lage 2 KSG die zulässigen Emissionsmengen für das Jahr 2030 fest, die in definierten 

Sektoren Anwendung finden sollen. Die nachfolgende Tabelle stellt die zulässigen Jah-

resemissionsmengen dar. Ebenso wie bei dem Klimaschutzplan 2050 gilt es hier zu be-

achten, dass das eben dargelegte Minderungsziel von 55 % nicht auf THG-Emissionen 

aus Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft Anwendung finden darf. 

Ebenso keine Anwendung findet das Minderungsziel auf THG-Emissionen, die infolge 

des internationalen Verkehrs in der Luft und auf See entstehen. Grund hierfür ist der  

  

 
72 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise 
erfolgreich. 
73 Ebenda. 
74 Vgl. ebenda. 
75 Vgl. BMU, Novelle des Klimaschutzgesetzes beschreibt verbindlichen Pfad zur Klimaneutralität 2045. 
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schnelle Anstieg dieser Emissionen, die nicht eindeutig dem Gebiet der BRD zugerech-

net werden können. Deshalb bedarf es einer globalen Betrachtung und Bewertung der 

THG-Emissionen.76  

Tabelle 2.3.2.1-1: Zulässige Jahresemissionsmengen bis 2030 (KSG)77 

 

Der Vergleich der Tabelle 2.3.2.1-1 mit der Tabelle 2.3.1-1 zeigt, dass die im Jahr 2030 

zulässigen THG-Emissionen gemäß dem KSG mit denen im Klimaschutzplan 2050 über-

einstimmen. Damit spiegeln sich jene Anstrengungen in Bezug auf die THG-Minderung 

bis 2030 wieder und somit auch, dass der damit einhergehende Handlungsbedarf in den 

Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude und Sonstiges am größten ist. Abweichend  

hingegen ist, dass das KSG die zulässigen THG-Emissionen jährlich auf- 

schlüsselt. Grundlage hierfür ist die Europäische Klimaschutzverordnung (Verord-

nung (EU) 2018/842), die den Mitgliedsstaaten der EU ihre jährlichen Emissionsbudgets 

zuteilt.78 Zusätzlich ist es der Bundesregierung möglich, die jährlichen THG-Emissions-

mengen für das folgende Jahr durch eine Rechtsverordnung individuell anzupassen 

(Art. 4 Abs. 5 S. 1 und 2 KSG). Eine Anpassung muss dem Klimaziel des KSG und dem 

europäischen Rechtsrahmen entsprechen. Hierbei „[…] kommt es nicht allein darauf an, 

das Emissionsniveau in einem Zieljahr zu erreichen. Maßgeblich für die Klimawirkungen 

ist vielmehr das gesamte Emissionsvolumen im zehnjährigen Zeitraum bis zum Ziel-

jahr [2030].“79. Das Verschieben der Emissionen zwischen den Sektoren ist allerdings 

nicht zulässig80. Durch die jährliche Aufschlüsselung der THG-Emissionen ist eine prä-

zisere Umsetzung der Klimaziele möglich.  

Im folgenden Unterkapitel wird der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf81 

zum KSG dargelegt, der darauf abzielt, die eingangs beschriebene Forderung des Bun-

desverfassungsgerichtes umzusetzen.  

 
76 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften, S. 26–27. 
77 In Anlehnung an: § 4 Abs. 1 S. 1 bis 3 i. V. m. Anlage 2 KSG. 
78 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften, S. 28. 
79 Ebenda, S. 28. 
80 Vgl. BMU, Klimaschutzgesetz. 
81 Vgl. BT, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. 
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2.3.2.2 Gesetzentwurf zum Klimaschutzgesetz 

Der Gesetzentwurf zum KSG (im Folgenden Gesetzentwurf genannt) legt in Ergänzung 

zum KSG vom 18. Dezember 2019 die Klimaziele Deutschlands für den Zeitraum von 

2031 bis 2040 dar82. Art. 1 Nr. 3 a) des Gesetzentwurfes sieht die Änderung von 

§ 3 Abs. 1 KSG vor. Zum einen soll ein neuer Abs. 1 eingefügt werden, wonach die THG-

Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 % ggü. 1990 gemindert werden sollen. 

Dies entspricht im Vergleich zu den Klimazielen des KSG einer Erhöhung der THG-Min-

derung um 10 Prozentpunkte. Zudem soll bis zum Jahr 2040 ein zusätzliches Klimaziel 

definiert werden, das die Minderung der THG-Emissionen um mindestens 88 % anstrebt. 

Darüber hinaus soll ein weiterer Abs. 2 eingefügt werden, der in S. 1 das Ziel der Kli-

maneutralität bereits bis zum Jahr 2045 zu erreichen vorsieht. Hierfür sind die THG-

Emissionen um mindestens 97 % ggü. 1990 zu mindern und alle darüberhinausgehen-

den, nicht zu vermeidenden Emissionen durch natürliche Ressourcen auszugleichen83. 

Außerdem sind nach Abs. 2 S. 2 des Gesetzentwurfes ab 2050 negative THG-Emissio-

nen zu erzielen, die auch das Europäische Klimagesetz vorsieht. „Negative Treibhaus-

gasemissionen führen zu einem Abbau von Kohlendioxid aus der Atmosphäre.“84  

Zur Umsetzung der angepassten Klimaziele sieht Art. 1 Nr. 4 des Gesetzentwurfes 

durch Einfügen von § 3a in das KSG vor, das Potenzial des Sektors Landnutzung, Land-

nutzungsänderung und Forstwirtschaft zu nutzen. Nach Abs. 1 sollen bis zum Jahr 2030 

mindestens 25 und bis zum Jahr 2045 mindestens 40 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente ein-

gespart werden. Hierbei wird beabsichtigt, die CO2-Emissionen durch Wälder, Moore 

und das Grünland zu binden und zu speichern85. „Um dies sicherzustellen, sollen die 

Ökosysteme sowie ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher und -senke geschützt und ge-

stärkt werden.“86 Des Weiteren ist gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 1 KSG der Erlass einer 

Rechtsverordnung vorgesehen, um die CO2-Einsparungen auf die Erreichung der Klima-

ziele anrechnen zu können. 

Durch Art. 1 Nr. 5 a) und b) des Gesetzentwurfes soll § 4 KSG dahingehend geändert 

werden, sodass Abs. 1 S. 5 i. V. m. Anlage 2 neue Sektorenziele bis zum Jahr 2030 

festlegt. Diese neuen Sektorenziele werden in der folgenden Abbildung dargestellt.  

 
82 Vgl. BMU, Novelle des Klimaschutzgesetzes beschreibt verbindlichen Pfad zur Klimaneutralität 2045. 
83 Vgl. BT, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes, S. 18. 
84 Ebenda, S. 18. 
85 Vgl. ebenda, S. 19-20. 
86 Ebenda, S. 19. 
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Tabelle 2.3.2.2-1: Zulässige Jahresemissionsmengen bis 2030 
(Gesetzentwurf zum KSG)87 

 

Im Vergleich zu den zulässigen THG-Emissionen des KSG von 2019 wird deutlich, dass 

diese in allen Sektoren und Jahren reduziert wurden. Unverändert ist hingegen, dass in 

den Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude und Abfallwirtschaft und Sonstiges die größ-

ten THG-Minderungen angestrebt werden. In der Energiewirtschaft wurde die ange-

strebte THG-Minderung fast verdoppelt. Zu erwähnen ist außerdem, dass die THG-Min-

derung im Sektor Verkehr erhöht wurde. Diese neue Festsetzung der Sektorenziele dient 

dem Zweck, die THG-Minderung bis 2030 um mindestens 65 % erreichen zu können.88 

Des Weiteren wird im Rahmen von Art. 1 Nr. 5 a) und b) des Gesetzentwurfes 

§ 4 Abs. 1 S. 6 i. V. m. Anlage 3 des Gesetzentwurfes der THG-Minderungspfad für den 

Zeitraum von 2031 bis 2040 definiert. Dieser wird in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Tabelle 2.3.2.2-2: Jährliche Minderungsziele bis 2040 
  (Gesetzentwurf zum KSG)89 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass mit dem Gesetzentwurf zum KSG der Forderung 

des Bundesverfassungsgerichtes nachgekommen wurde, die Klimaziele ab dem 

Jahr 2031 zu konkretisieren. Aktuell befindet sich der Entwurf zum KSG noch im Gesetz-

gebungsverfahren. 

  

 
87 In Anlehnung an: BT, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes,  
S. 10. 
88 Vgl. BT, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes, S. 12. 
89 In Anlehnung an: BT, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes,  
S. 11. 
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2.4 Bezüge zur Nationalen Wasserstoffstrategie 

Der zuvor dargelegte rechtliche Rahmen ist Ausgangspunkt für die Ziele der NWS. Des-

halb wird der rechtliche Rahmen in der nachfolgenden Abbildung zunächst zusammen-

fassend dargestellt und anschließend in Bezug zur NWS gesetzt. 

Abbildung 2.4-1: Zeitliche Einordnung der Klimaziele90 

 

Wie die Darlegung des rechtlichen Rahmens gezeigt hat, basiert das PA auf dem UN-

Rahmenübereinkommen aus dem Jahr 1992, das die Absicht der Erreichung der Kli-

maneutralität prägt. Hiermit ist das Ziel der Netto-Null-THG-Emissionen gemeint. Weil 

auch die NWS das Ziel der Klimaneutralität anstrebt, spiegelt sich das PA mittelbar in 

der NWS wider. Exemplarisch ist hier z. B. die Maßnahme 5 zu nennen. Durch die Maß-

nahme soll die Verwendung von Wasserstoff für die Herstellung von Kraftstoffen zur Re-

duzierung der THG-Emissionen gefördert werden.91  

  

 
90 Eigene Darstellung, erstellt auf Grundlage der Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit. 
91 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 20. 
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Im PA wurden drei grundlegende Reaktionen zur Eingrenzung des Klimawandels defi-

niert (siehe Kapitel 2.1). Zur Umsetzung der Reaktionen werden von den Vertragspar-

teien die zu erreichenden Klimaschutzbeiträge festgelegt. Der Klimaschutzbeitrag der 

EU aus dem Jahr 2020 basiert auf dem europäischen Grünen Deal und dem Vorschlag 

zum Europäischen Klimagesetz. Die EU übernimmt mit der Mitteilung des europäischen 

Grünen Deals die Absicht des PA. Darin wird das Ziel mitgeteilt, die EU bis zum Jahr 

2050 klimaneutral zu gestalten. Dieses Ziel soll mit dem Europäischen Klimagesetz 

rechtsverbindlich verankert werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, den THG-Minde-

rungspfad anzupassen. Bis zum Jahr 2030 sollen die THG-Emissionen demnach um 

mindestens 55 % ggü. 1990 reduziert werden.  

Die klimapolitischen Herausforderungen werden durch den europäischen Grünen Deal 

und den Vorschlag zum Europäischen Klimagesetz als Ansatzpunkt betrachtet, die eu-

ropäische Wirtschaft modern, ressourceneffizient und wettbewerbsfähig zu gestalten. 

Hierzu sind öffentliche und private Investitionen in umweltfreundliche Verfahrensweisen 

und die Digitalisierung einzusetzen.92 Wasserstoff stellt hierfür eine Möglichkeit dar. Als 

Beispiel lässt sich die Maßnahme 15 der NWS anführen, die den Betrieb umweltfreund-

licher Technologien und Verfahren im Zusammenhang mit Wasserstoff durch eine staat-

liche Förderung zu unterstützen beabsichtigt93. 

Basierend auf dem PA konkretisiert der Klimaschutzplan 2050 die für die BRD geltenden 

Klimaziele. Darauf aufbauend übernimmt die BRD wie auch die EU das Ziel der Kli-

maneutralität bis 2050. In Ergänzung dazu hat sich die BRD das THG-Minderungsziel 

gesetzt, bis 2030 mindestens 55 % der THG-Emissionen im Vergleich zu 1990 zu redu-

zieren. Jenes Ziel steht im Einklang mit dem Klimaziel der EU. An dieser Stelle ist jedoch 

hervorzuheben, dass sich die Bundesregierung dieses Ziel schon mit dem Energiekon-

zept aus dem Jahr 2010 und damit zeitlich vor dem europäischen Grünen Deal von 2019 

gesetzt hat94. Zur Erreichung des genannten THG-Minderungsziels bis 2030 wurden die 

für das Zieljahr 2030 zulässigen THG-Emissionen für die einzelnen Sektoren festgelegt. 

Die Zielvorgaben der zu mindernden THG in den einzelnen Sektoren dienen gemäß dem 

BMWi allen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren als Handlungs-

leitfaden95.  

  

 
92 Vgl. KOM, Der europäische Grüne Deal, S. 2. 
93 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 22. 
94 Vgl. BT, Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, S. 14. 
95 Vgl. BMWi, Klimaschutzplan 2050. 



 

 17 

Die im Klimaschutzpla 2050 festgelegten Klimaziele werden mit dem KSG rechtsver-

bindlich verankert. Damit sind die Klimaziele für die BRD gesetzlich normiert und für alle 

Akteure rechtsverbindlich. Das KSG konkretisiert den THG-Minderungspfad, indem Sek-

torenziele für die einzelnen Jahre bis 2030 festgelegt werden. Aufgrund des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichtes sollen diese Ziele mit dem Gesetzentwurf zum KSG ange-

passt und jährliche Minderungsziele bis zum Jahr 2040 festgelegt werden.  

Das KSG ist im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit als die zentrale Rechtsgrund-

lage anzusehen, um die eingangs eröffnete Frage zu beantworten, ob die NWS geeignet 

ist, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. Die im KSG verankerten 

Klimaziele werden als Referenz genommen, um zu beurteilen, ob die zu untersuchenden 

Maßnahmen insofern diese umsetzbar sind, geeignet sind, die Klimaneutralität zu errei-

chen. Im Ergebnis kann auf Grundlage der Beurteilung eine Einschätzung dazu getroffen 

werden, ob die NWS insgesamt geeignet ist, einen erheblichen Beitrag zur Erreichung 

der Klimaneutralität zu leisten. Im folgenden Kapitel wird zunächst die NWS erläutert. 
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3 Nationale Wasserstoffstrategie 

„Unser wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt muss in Zukunft CO2-frei gestaltet 

werden.“96 Diese Absicht formulierte das BMU Anfang 202097. Hierfür bedarf es einer 

nachhaltigen Energiewende und damit einer Dekarbonisierung, indem eine Abkehr von 

der Nutzung fossiler Energieträger erfolgt98. Dafür sollen z. B. CO2-freie Energieträger 

eingesetzt werden. Nach Meinung der Bundesregierung werden diese durch zwei Krite-

rien definiert. Einerseits darf die Zusammensetzung des Energieträgers keinen Kohlen-

stoff aufweisen und andererseits darf dem Herstellungsverfahren kein Kohlenstoff zu-

grunde liegen.99 An dieser Stelle setzt die NWS an, indem eine Energiewende unter Ein-

satz des Elementes Wasserstoff angestrebt wird100. 

Die NWS der Bundesregierung wurde am 10. Juni 2020 durch das Bundeskabinett be-

schlossen101. Die Bundesregierung strebt mit der Strategie an, die aus dem PA resultie-

renden völkerrechtlich verbindlichen Ziele einzuhalten und Verantwortung für den Klima-

schutz zu übernehmen. Unter Beachtung des rechtlichen Rahmens setzt sich die NWS 

das strategische Ziel, die Klimaneutralität zu erreichen.102 Dieses Ziel verfolgen auch 

einzelne Bundesländer der BRD mit ihren Wasserstoffstrategien sowie die EU mit der 

europäischen Wasserstoffstrategie103. Die vorliegende Arbeit bezieht sich jedoch nur auf 

die NWS der Bundesregierung Deutschlands, die nachfolgend näher erläutert wird. 

3.1 Das Potenzial von grünem Wasserstoff  

Vor dem Hintergrund des strategischen Ziels der Klimaneutralität sieht die NWS vor, das 

Potenzial von grünem Wasserstoff für eine nachhaltige Energiewende zu nutzen104. 

Wasserstoff kann unter anderem durch die Elektrolyse von Wasser mithilfe von Strom 

hergestellt werden. Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff wird der hierbei zum 

Einsatz kommende Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, der keine CO2-Emis-

sionen freisetzt. Dies grenzt grünen Wasserstoff von anderen Wasserstoffarten ab, de-

ren Herstellungsverfahren nicht CO2-frei sind. Hier ist z. B. grauer Wasserstoff zu nen-

nen, dessen Herstellung auf der Dampfreformierung von Erdgas basiert.105 Daraus lässt 

sich schlussfolgern, dass nur grüner Wasserstoff das Potenzial bietet, die Energiewende   

 
96 BMU, Markthochlauf für eine grüne Wasserstoffwirtschaft, S. 1. 
97 Vgl. ebenda, S. 1. 
98 Vgl. BMWi, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 1–2; Vgl. BMWi, Wasserstoff: Schlüsselelement für die 
Energiewende. 
99 Vgl. BMWi et al., Wasserstoff und Energiewende, S. 1. 
100 Vgl. BMWi, Wasserstoff: Schlüsselelement für die Energiewende. 
101 Vgl. BMU, Nationale Wasserstoffstrategie – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, S. 1. 
102 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 3. 
103 Vgl. BT, Umsetzung der deutschen und europäischen Wasserstoffstrategien, S. 1-3. 
104 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 3. 
105 Vgl. ebenda, S. 30. 
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nachhaltig zu gestallten. Deshalb beschränkt sich die NWS ausschließlich auf den Ein-

satz von grünem Wasserstoff.106 Das Potenzial von grünem Wasserstoff wird in der NWS 

eingangs in einem eigenen Kapitel dargelegt.  

Wasserstoff kann z. B. als Energieträger in verschiedenen Anwendungsbereichen zum 

Einsatz kommen, um andere Energieträger zu ersetzen und somit THG-Emissionen zu 

reduzieren107. Der Begriff Energieträger meint hierbei Wasserstoff als „[…] Stoff, der 

Energie gespeichert hat.“108. Als Beispiel lässt sich hierfür der Anwendungsbereich Mo-

bilität nennen, bei dem Wasserstoff als Brenn- und Kraftstoff eingesetzt wird109. Ein wei-

terer Vorteil ist, dass Wasserstoff als Energiespeicher fungieren kann. Sterner und Bauer 

definieren diesen Begriff wie folgt: „Ein Energiespeicher ist eine energietechnische Ein-

richtung, welche die drei folgenden Prozesse beinhaltet: Einspeichern (Laden), Spei-

chern und Ausspeichern (Entladen).“110. Deshalb kann Wasserstoff eingesetzt werden, 

um Angebot und Nachfrage von z. B. Strom flexibel auszugleichen111. Des Weiteren ist 

Wasserstoff „[…] ein wesentliches Element der Sektorkopplung.“112 Sektorkopplung 

meint die Verbindung der Bereiche Strom, Wärme und Verkehr durch Nutzung von Strom 

auf Grundlage erneuerbarer Energien113. Damit ist gemeint, dass Wasserstoff und seine 

Folgeprodukte an den Stellen in der Industrie eingesetzt werden sollen, wo die Verwen-

dung von Strom aus erneuerbaren Energien nicht möglich ist. Folgeprodukte, die aus 

dem Grundstoff Wasserstoff hergestellt werden können, sind z. B. Ammoniak oder Me-

than.114 Die Folgeprodukte werden als Power-to-X (PtX) bezeichnet. Es wird zwischen 

Power-to-Gas (PtG) für gasförmige Stoffe und Power-to-Liquid (PtL) für flüssige Stoffe 

unterschieden.115 Für jene CO2-Emissionen, die infolge von industriellen Prozessen frei-

gesetzt werden, liefert Wasserstoff ebenfalls eine Lösung. Diese sieht vor, CO2 zusam-

men mit Wasserstoff zu neuen Chemikalien weiterzuverarbeiten.116  

  

 
106 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 4. 
107 Vgl. ebenda, S. 3. 
108 Sterner, M. et al., Definition und Klassifizierung von Energiespeichern, S. 26. 
109 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 3. 
110 Sterner, M. et al., Definition und Klassifizierung von Energiespeichern, S. 26. 
111 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 3. 
112 Ebenda, S. 3. 
113 Vgl. BMWi, Was bedeutet "Sektorkopplung"?. 
114 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 3. 
115 Vgl. ebenda, S. 30. 
116 Vgl. ebenda, S. 3. 
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3.2 Chancen und Risiken der Wasserstoffnutzung 

An dieser Stelle eröffnet sich die Frage, welche Chancen und Risiken mit der Nutzung 

von Wasserstoff einhergehen. Die Chancen und Risiken werden anhand ausgewählter 

Beispiele dargelegt. Zum einen werden das Gefahrenpotenzial und der Nutzungskonflikt 

um die Ressource Wasser erläutert. Diese Betrachtung ergibt sich aus dem Blickwinkel 

der Erzeugung von Wasserstoff. Zum anderen wird die Braunkohlefolgenutzung sowie 

der Vergleich zwischen Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeugen angeführt. Grundlage 

dieser Auswahl ist die gegenwärtige Umweltpolitik der BRD.  

3.2.1 Nutzungskonflikt um die Ressource Wasser 

Für die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse wird Wasser in Trinkwas-

serqualität benötigt. Dadurch entsteht ein Konflikt um die Nutzung der Ressource Was-

ser einerseits als Rohstoff für die Herstellung von Wasserstoff und andererseits als Le-

bensmittel in Form von Trinkwasser.117 Hierbei handelt es sich um Süßwasser, das im 

Grundwasser und im gefrorenen Eis auf der Erde vorkommt. Das Süßwasser macht ei-

nen Anteil von 2,59 % am Gesamtwasservorkommen der Erde aus.118 

Weil der für die Wasserstoffproduktion erforderliche erneuerbare Strom in der BRD nicht 

in ausreichenden Mengen bereitgestellt werden kann, sollen große Teile des deutschen 

Wasserstoffbedarfs durch Importe aus anderen Staaten gedeckt werden. Hierbei handelt 

es sich um Staaten wie z. B. Nigeria, die aufgrund ihrer geografischen Lage das Poten-

zial bieten, ausreichend erneuerbaren Strom für die Wasserstoffproduktion zu erzeugen. 

Diese Staaten verfügen jedoch in der Regel nur über geringe Süßwasservorkommen 

und sind von zunehmender Trockenheit infolge des fortschreitenden Klimawandels ge-

prägt. Der in diesen Staaten bereits bestehende Nutzungskonflikt um die Ressource 

Wasser wird durch die steigende Nachfrage nach Wasserstoff zusätzlich verschärft.119 

Es wird deutlich, dass Süßwasser ein wertvolles Gut ist, welches eines verantwortungs-

vollen Umganges bedarf. Das zur Verfügung stehende Trinkwasser muss prioritär als 

Lebensmittel betrachtet und vorgehalten werden120. 

  

 
117 Vgl. Merten, F. et al., Bewertung der Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur 
heimischen Erzeugung, S. 41. 
118 Vgl. Karbach, J., Die Wasserversorgung von Mensch und Natur als Herausforderung des Völkerrechts, 
S. 59. 
119 Vgl. BT, Ökologische Folgen und Kosten der Wasserstoffwirtschaft, S. 1-2. 
120 Vgl. Merten, F. et al., Bewertung der Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur 
heimischen Erzeugung, S. 41. 
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Zur Auflösung des dargelegten Nutzungskonfliktes ist es erforderlich, Meereswasser für 

das Elektrolyseverfahren zu verwenden, weil dieses in großen Mengen zur Verfügung 

steht. Hierbei muss das Wasser mithilfe von technischen Anlagen entsalzt werden.121 

Das Problem ist, dass sich diese Anlagen aktuell noch am Anfang ihrer Entwicklung be-

finden, weshalb die Entwicklung solcher Anlagen zu fördern ist122.  

3.2.2 Gefahrenpotenzial von Wasserstoff 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Wasserstoff entzündet123. Damit ergibt sich ein 

Gefahrenpotenzial. Für die Explosion von Wasserstoff bedarf es mehrerer Faktoren. Ne-

ben Wasserstoff sind hierfür eine Zündquelle wie z. B. ein Funke erforderlich. Darüber 

hinaus ist das Mischungsverhältnis mit Sauerstoff entscheidend. Im Bereich eines An-

teils von 4 % bis 75 % Wasserstoff ist eine Entzündung des Wasserstoffs möglich.124 

Sobald Wasserstoff brennt, wird ultraviolettes Licht ausgesendet, das Schädigungen der 

Haut (Sonnenbrand) und der Augen verursacht. Ggü. anderen Verbrennungsreaktionen 

wie Benzin oder Diesel wird bei der Verbrennung von Wasserstoff nur ein Zehntel der 

Wärme ausgestrahlt.125 Aufgrund dessen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, andere 

Personen oder Gegenstände in der Nähe zu verletzen. Hinzu kommt, dass Wasserstoff 

eine geringere Dichte als Sauerstoff besitzt. Dies bewirkt, dass sich der entzündende 

Wasserstoff nur kurz an einem Ort in konzentrierter Form aufhält und sich anschließend 

verflüchtigt. Wasserstoff ist außerdem nicht brandfördernd, giftig, ätzend oder radioaktiv. 

Damit ist eine Gefährdung natürlicher Ökosysteme ausgeschlossen.126 

In Bezug auf die Lagerung ergeben sich aus dem Gefahrenpotenzial keine weiteren Ri-

siken. Denn Beobachtungen haben gezeigt, dass Wasserstoff problemlos in Behältern 

aus Metall oder Verbundmaterialien aufbewahrt werden kann. Der Prozess der Diffusion 

vollzieht sich hierbei sehr langsam und stellt deshalb keine Gefahr dar. Mit Diffusion ist 

gemeint, dass Wasserstoff aus einem geschlossenen Behälter austritt. Allerdings kann 

sich das den Wasserstoff umgebende Material theoretisch mit der Zeit zersetzen. Dieser 

Prozess ist von Materialart, Qualität sowie äußeren Einwirkungen wie Druck und Tem-

peratur abhängig. Ein solcher Zersetzungsprozess hat sich in noch keinem realen Fall  

 

  

 
121 Vgl. Merten, F. et al., Bewertung der Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur 
heimischen Erzeugung, S. 41, 96. 
122 Vgl. Zelt, O. et al., Auswahl der zu bewertenden synthetischen Kraftstoffe und ihrer 
Bereitstellungstechnologien, S. 16. 
123 Vgl. Wurster, R. et al., DWV Wasserstoff-Sicherheits-Kompendium, S. 12. 
124 Vgl. ebenda, S. 12. 
125 Vgl. Geitmann, S. et al., Wasserstoff und Brennstoffzellen, S. 62. 
126 Vgl. Wurster, R. et al., DWV Wasserstoff-Sicherheits-Kompendium, S. 12-13, 15, 17. 
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bestätigt. Daraus lässt sich ableiten, dass das Gefahrenpotenzial bei dem praktischen 

Umgang mit Wasserstoff insgesamt kalkulierbar ist. Deshalb wird Wasserstoff ggü. an-

deren Kraftstoffen kein höheres Risiko zugemessen.127  

3.2.3 Vergleich Brennstoffzellenfahrzeug und Batteriefahrzeug  

Der Anteil des Verkehrssektors an den in der BRD ausgestoßenen THG-Emissionen 

betrug im Jahr 2020 ca. 20 %128. Um diesen Anteil zu senken, kommen neben Batterie-

fahrzeugen auch Brennstoffzellenfahrzeuge in Betracht129. In Brennstoffzellenfahrzeu-

gen wird die in Form eines Brennstoffs wie z. B. Wasserstoff gespeicherte Energie mit-

hilfe eines Oxidationsmittels wie z. B. Sauerstoff in elektrische Energie umgewandelt.130 

Weil sowohl Batteriefahrzeuge als auch Brennstoffzellenfahrzeuge als alternative An-

triebstechnologien infrage kommen, sollen diese hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit 

sowie dem Stand der Etablierung und der Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen wer-

den. 

Zunächst wird die Umweltfreundlichkeit anhand des Vergleichs der CO2-Bilanz eines 

Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeugs mithilfe der nachfolgenden Abbildung beurteilt. 

In Ergänzung hierzu werden weitere relevante Daten in der folgenden Tabelle zusam-

mengefasst. Die CO2-Bilanz eines Fahrzeugs, d. h. dessen Gesamtbetrag an CO2-Emis-

sionen ist von der Herstellung des kompletten Fahrzeugs und von dessen Gesamtfahr-

leistung abhängig131. Die Abbildung bezieht sich dabei auf einen Pkw und basiert auf der 

Annahme, dass der Wasserstoff und der Strom vollständig aus erneuerbaren Energien 

hergestellt werden. 

  

 
127 Vgl. Wurster, R. et al., DWV Wasserstoff-Sicherheits-Kompendium, S. 11, 13-14, 17. 
128 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Deutschland bleibt im Klimaschutz auf Kurs. 
129 Vgl. UBA, Wasserstoff im Verkehr: Häufig gestellte Fragen (FAQs). 
130 Vgl. Wind, J., Brennstoffzelle, S. 99. 
131 Vgl. Günther, E., CO2-Fußabdruck. 
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Abbildung 3.2.3-1: Prognose der THG-Emissionen im Fahrzeugbetrieb (Pkw) 
     verschiedener Antriebsformen für den Zeitraum 2020 - 2030132 

 

Tabelle 3.2.3-1: Vergleich Brennstoffzellenfahrzeug und Batteriefahrzeug (Pkw) 
hinsichtlich der CO2-Bilanz133 

Vergleichskriterium Brennstoffzellenfahrzeug Batteriefahrzeug 

Kraftstoff Wasserstoff  Strom aus erneuerbaren Energien 

Kraftstoff- 
herkunft 

Die Elektrolyse zur Herstellung grü-
nen Wasserstoffs basiert auf erneuer-
baren Energien134. 

Aufgrund des Kohleausstiegs bis 
2038 werden sowohl fossile als auch 
erneuerbare Energieträger zur Her-
stellung des Storms verwendet135. 

Energiebedarf zur 
Kraftstoffherstel-
lung136  

54 kWh für 100 km Strecke  18 kWh für 100 km Strecke 

Emissionen wäh-
rend der Fahrt 

Keine THG-Emissionen und keine Lärmemissionen137 

Wirkungsgrad/ 
Energieeffizienz 

Bis zu 50 % bis 60 %138 90 % und höher139 

 

Die Abbildung zeigt, dass ein Dieselfahrzeug niedrigere THG-Emissionen in Bezug auf 

dessen Herstellung im Vergleich zu einem Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeug hat. 

Über die Fahrleistung hinweg lässt sich allerdings feststellen, dass ein Dieselfahrzeug 

schon bei etwa 40.000 km höhere THG-Emissionen als ein Brennstoffzellenfahrzeug 

und bei etwa 75.000 km höhere THG-Emissionen als ein Batteriefahrzeug aufweist. Der 

Grund hierfür ist der geringe Wirkungsgrad des Kraftstoffes Diesel140. Des Weiteren  

lässt sich aus der Abbildung entnehmen, dass die CO2-Bilanz eines Brennstoffzellen-

fahrzeugs bei geringen Laufleistungen niedriger ausfällt als die eines Batteriefahrzeugs. 

 
132 In Anlehnung an: Sternberg, A. et al., Treibhausgas-Emissionen für Batterie- und 
Brennstoffzellenfahrzeuge mit Reichweiten über 300 KM, S. 9. 
133 Eigene Darstellung. 
134 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 30. 
135 Vgl. Wolf, W., Mit dem Elektroauto in die Sackgasse, S. 19. 
136 Vgl. BMU, Wie umweltfreundlich sind Elektroautos?, S. 19. 
137 Vgl. Huss, A. et al., Brennstoffzellen im öffentlichen Personennahverkehr, S. 1, 6, 16, 21. 
138 Vgl. Karle, A., Elektromobilität, S. 39. 
139 Vgl. ebenda, S. 23. 
140 Vgl. Klindworth, J., Konzeptionelle Untersuchungen zur Realisierung eines Brennstoffzellenantriebes 
für einen Pkw Trabant 601, S. 17. 
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Dies ist auf den THG-Vorteil bei der Herstellung von Brennstoffzellenfahrzeugen im Ver-

gleich zu Batteriefahrzeugen zurückzuführen. Wegen der geringen Gesamtfahrleistung 

von Pkw werden die höheren THG-Emissionen bei der Herstellung eines Batteriefahr-

zeugs trotz dessen höherer Energieeffizienz nicht kompensiert141. 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die bessere CO2-Bilanz des 

Brennstoffzellenantriebs nicht für Busse gilt. Bei diesen Fahrzeugen schneiden sich die 

Graphen des Brennstoffzellen- und Batterieantriebs im Bereich der möglichen Laufleis-

tung. Infolgedessen ist der THG-Ausstoß eines Batteriefahrzeugs geringer als der eines 

Brennstoffzellenfahrzeugs. Dies lässt sich mit dem höheren Wirkungsgrad des Batterie-

fahrzeugs begründen. Bei diesem wird der erneuerbare Strom direkt zum Antrieb des 

Fahrzeuges genutzt. Dem entgegen wird der Strom bei einem Brennstoffzellenfahrzeug 

erst zu Wasserstoff und letztlich wieder zu Strom umgewandelt, was mit einem Energie-

verlust einhergeht. Bei Bussen beeinflusst der Unterschied des Wirkungsgrads des 

Brennstoffzellen- bzw. Batterieantriebs die Beurteilung der CO2-Bilanz stärker. Im Er-

gebnis lässt sich festhalten, dass ein batteriebetriebener Bus ggü. einem Dieselfahrzeug 

bis zu 75 %, ein Bus mit Brennstoffzellenantrieb hingegen nur 55 % weniger THG-Emis-

sionen verursacht.142 

Zusammenfassend kann in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit geschlussfolgert wer-

den, dass im Vergleich Brennstoffzellenfahrzeuge bei geringeren Gesamtlaufleistungen 

und Batteriefahrzeuge bei höheren Gesamtlaufleistungen geringere THG-Emissionen 

erzielen.  

  

 
141 Vgl. Karle, A., Elektromobilität, S. 23, 39.; Vgl. Sternberg, A. et al., Treibhausgas-Emissionen für 
Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge mit Reichweiten über 300 KM, S. 10. 
142 Vgl. Faltenbacher, M. et al., Emissionsfreie Energie- und Antriebskonzepte für Stadtbusse zur 
Umsetzung der europäischen Clean Vehicles Directive, S. 40-42. 
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Um den Stand der Etablierung und Wirtschaftlichkeit beider Mobilitätsformen beurteilen 

zu können, werden in der nachfolgenden Tabelle weitere Kriterien angeführt.  

Tabelle 3.2.3-2: Vergleich Brennstoffzellenfahrzeug und Batteriefahrzeug (Pkw) 
hinsichtlich der Etablierung und Wirtschaftlichkeit143 

Vergleichskriterium Brennstoffzellenfahrzeug Batteriefahrzeug 

Anzahl zugelassener 
Fahrzeuge in der BRD 

Knapp 1.000 Fahrzeuge144 309.083 Fahrzeuge145 

Kraftstoffverfügbarkeit 
Wasserstoff kann gespeichert wer-
den und ist daher grundsätzlich je-
derzeit verfügbar146. 

Strom kann nicht unmittelbar ge-
speichert werden und muss des-
halb in einen Energiespeicher wie 
z. B. Wasserstoff umgewandelt 
werden147. 

Lebensdauer der 

Antriebstechnologie 

Eine konkrete Lebensdauer von Brennstoffzellen und Batterien lässt sich 
nicht bestimmen. Die Alterung der Brennstoffzelle ist vom Maß der Nutzung 
und des Anwendungsbereiches abhängig148. Während Brennstoffzellen 
ggü. sehr hohen oder niedrigen Temperaturen weitestgehend unempfind-
lich sind, wird die Alterung einer Batterie durch die Umgebungstemperatur 
und das Ladeverhalten beeinflusst149. 

Versorgungsinfrastruk-
tur  

(Stand Juni 2021) 

91 Tankstellen (BRD)150  
Privater Stromanschluss151 oder  
öffentliche Ladesäulen: 20918152  

Tank- / Ladezeit 
Ähnlich lange wie bei Benzin- bzw.  
Dieselfahrzeugen153 

30 Minuten bis mehrere Stunden154 

Reichweite pro Tankfül-
lung 

650 km (Toyota MIRAI II)155 505 km (Tesla Model Y)156 

Anschaffungskosten Ab 63.900 Euro (Toyota MIRAI II)157 Ab 45.000 Euro (Tesla Model Y)158 

Weitere Anwendungs-
bereich der Antriebs-
technologie 

Strom-, Heiz- und Kühlgeräte (Ge-
bäude), Heizkraftwerke (Industrie), 
Mobilitätsantrieb (Fahrräder, Pkw, 
Busse, leichte NFZ), Batterieladege-
räte, Notstromaggregate159 

Elektrobusse, Elektro-NFZ (leichte 
NFZ und Lkw), Elektrofahrräder, 
Segways, Elektromotorräder, 
Elektroflugzeuge und -multikop-
ter160 

 

  

 
143 Eigene Darstellung. 
144 Vgl. UBA, Wasserstoff im Verkehr: Häufig gestellte Fragen (FAQs). 
145 Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt, Bestand an Personenkraftwagen am 1. Januar 2021 nach Bundesländern 
und ausgewählten Kraftstoffarten absolut. 
146 Vgl. Huss, A. et al., Brennstoffzellen im öffentlichen Personennahverkehr, S. 24. 
147 Vgl. BT, Vor- und Nachteile verschiedener Energiespeichersysteme, S. 4-5. 
148 Vgl. Gnann, T. et al., Teilstudie „Brennstoffzellen-Lkw: kritische Entwicklungshemmnisse, 
Forschungsbedarf und Marktpotential“, S. 27-28. 
149 Vgl. Belmer, F. et al., Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeuge, S. 26-27. 
150 Vgl. H2 MOBILITY DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, Netzausbau live. 
151 Vgl. Karle, A., Elektromobilität, S. 102. 
152 Vgl. Bundesnetzagentur, Ladesäulenkarte. 
153 Vgl. Karle, A., Elektromobilität, S. 40. 
154 Vgl. ebenda, S. 26, 102. 
155 Vgl. H2 MOBILITY DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, Toyota MIRAI II. 
156 Vgl. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Tesla Model Y: Testfahrt mit Elon Musks kompaktem 
Elektro-SUV. 
157 Vgl. H2 MOBILITY DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, Toyota MIRAI II. 
158 Vgl. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Tesla Model Y: Testfahrt mit Elon Musks kompaktem 
Elektro-SUV. 
159 Vgl. Huss, A. et al., Brennstoffzellen im öffentlichen Personennahverkehr, S. 6. 
160 Vgl. Karle, A., Elektromobilität, S. 42-50, 205. 
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In Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Etablierung beider Mobilitätsformen lässt sich 

sagen, dass Brennstoffzellenfahrzeuge aufgrund der höheren Reichweite pro Tankfül-

lung sowie einer kurzen Tankzeit im Betrieb als wirtschaftlicher anzusehen sind. Dem 

entgegen stehen der hohe Anschaffungspreis und die aktuell unzureichend ausgebaute 

Tankinfrastruktur161. In Bezug auf die Tankinfrastruktur und den Anschaffungspreis ist 

ein Batteriefahrzeug als vorteilhafter einzuschätzen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Etablierung von Brennstoffzellenfahrzeu-

gen gefördert werden muss, indem die Tankinfrastruktur weiter ausgebaut wird und die 

hohen Anschaffungskosten sinken. Dadurch eröffnet sich eine Chance, die THG-Emis-

sionen im Verkehrssektor zu senken, indem der Umweltvorteil von Brennstoffzellenfahr-

zeugen bei geringen Laufleistungen genutzt werden kann.  

3.2.4 Folgenutzung der Braunkohlereviere 

Im Zusammenhang mit der Energiewende hat die Bundesregierung am 3. Juli 2020 den 

Braunkohleausstieg beschlossen. Dies führt zur Einstellung der Förderung von Braun-

kohle und deren Verstromung. Für die Folgenutzung der betroffenen Regionen kommt 

der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Betracht. Eine dieser Regionen ist die Lausitz 

im Osten Sachsens, wo der Betrieb der Braunkohlekraftwerke bis spätestens Ende 2038 

eingestellt wird.162 „Das Braunkohlerevier ist heute einer der wichtigsten Industriestand-

orte in der Lausitz. Es hat den Anspruch, ein Industriestandort zu bleiben und dabei eine 

moderne, attraktive, zukunftsgerichtete Wirtschaftsregion zu werden.“163 Hiefür ist es 

notwendig, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Region aufrecht zu erhalten, um 

den Menschen vor Ort eine Zukunftsperspektive geben zu können. Darüber hinaus darf 

die Energieversorgung der Region nicht gefährdet werden.164  

Es bietet sich an, den Standort ehemaliger Kohlekraftwerke für die Wasserstofferzeu-

gung und die Errichtung von Power-To-X-Anlagen zu nutzen. Dadurch werden einerseits 

wegfallende Arbeitsplätze durch neue kompensiert und andererseits wird eine stetige 

Energieversorgung gewährleistet.165 Eine weitere Nutzungsmöglichkeit der großen Flä-

che des Braunkohlereviers ist die Forschung, Entwicklung und Erprobung von Wasser-

stofftechnologien wie z. B. die der Wasserstoffmobilität. Außerdem ist es möglich, den 

für die Erzeugung von grünem Wasserstoff erforderlichen erneuerbaren Strom vor Ort 

zu produzieren, indem WEA oder Solaranlagen errichtet werden.166  

 
161 Vgl. H2 MOBILITY DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, Netzausbau live. 
162 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung, Strukturstärkungsgesetz. 
163 BMWi, Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, S. 74. 
164 Vgl. ebenda, S. 2. 
165 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung, Handlungsprogramm zur Umsetzung des 
Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen des Bundes in den sächsischen Braunkohlerevieren, S. 18-19. 
166 Vgl. ebenda, S. 16, 25. 
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Um neue Technologien und Verfahren der Wasserstoffnutzung unter realen Bedingun-

gen anwenden und erproben zu können und hierbei wissenschaftliche, wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Erfahrungen zu sammeln, bieten sich Reallabore an. Im Rahmen 

dessen fördert das BMWi aktuell das Reallabor Lausitz.167 In Schwarze Pumpe ist ge-

plant, Wasserstoff als Energiespeicher zu erproben, indem ein Speicherkraftwerk errich-

tet werden soll168. Darüber hinaus wurde die Lausitz durch das BMVI als eine von neun 

Wasserstoffregionen in der BRD ausgewählt, um die Herstellung und Nutzung von Was-

serstoff zu erproben169. Es wird angestrebt, die Region mit Energie zu versorgen.170 Da-

rauf aufbauend soll die „[…] technologische Weiterentwicklung der Wasserstoffnutzung 

für alternative Antriebsformen bei Bus, Eisenbahn, Lkw und Pkw bis hin zur Komponen-

tenfertigung für die Brennstoffzellenherstellung in der Lausitz entstehen.“171. Hiermit ist 

auch der Aufbau einer Tankinfrastruktur gemeint. Damit einher geht die Installation der 

erforderlichen Infrastruktur zum Transport des Wasserstoffs.172  

Zusammenfassen lässt sich sagen, dass grüner Wasserstoff eine Chance für die Folge-

nutzung von Braunkohlerevieren wie in der Lausitz darstellt. Sowohl die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, die sozialen Bedürfnisse der Menschen als auch die Identität der 

Energieregionen kann damit gewahrt werden.173 

3.3 Ziele der Nationalen Wasserstoffstrategie 

Die Darlegung der Chancen und Risiken hat gezeigt, dass mit der Wasserstoffnutzung 

auf der einen Seite Risiken einhergehen, welche es zu beachten gilt. Das Gefahrenpo-

tenzial muss beherrschbar sein, um Wasserstoff ohne eine Gefahr für die Gesellschaft 

nutzen zu können und die Akzeptanz von Wasserstoff nicht zu gefährden174. In Bezug 

auf die Wasserstoffproduktion muss sichergestellt werden, dass die Ressource Wasser 

prioritär für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung steht, um einen Nutzungskonflik 

zu verhindern. Auf der anderen Seite kann Wasserstoff vielseitig zur Dekarbonisierung 

eingesetzt werden und bietet somit die Chance, einen Beitrag zur Erreichung der Kli-

maneutralität zu leisten. Hier ist z. B. das Brennstoffzellenfahrzeug als alternativ ange-

triebenes Fahrzeug zu nennen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, durch den Aufbau 

einer Wasserstoffwirtschaft andere gesellschaftliche Probleme zu lösen, die infolge der 

Energiewende auftreten, wie z. B. die Folgenutzung der Braunkohlereviere.  

 
167 Vgl. BMWi, Blaupausen für das Umsetzen der Energiewende: Reallabore greifen zentrale 
Herausforderungen im industriellen Maßstab auf. 
168 Vgl. Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG, ENERTRAG-Projektkonsortium erhält Förderung als 
"Reallabor für die Energiewende". 
169 Vgl. BMVI, Neun Wasserstoffregionen stehen fest. 
170 Vgl. SPILETT new technologies GmbH, HyStarter | Wasserstoffregion Lausitz. 
171 Ebenda. 
172 Vgl. ebenda. 
173 Vgl. ebenda. 
174 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 9-10. 



 

 28 

Die NWS greift die Chancen und Risiken der Nutzung von Wasserstoff auf und definiert 

darauf basierend Ziele, um das Potenzial von Wasserstoff für den Klimaschutz und die 

Wirtschaft zu nutzen. Es soll ein in sich schlüssiger, in verschiedene Handlungsfelder 

übergreifender und miteinander verbindender Handlungsrahmen implementiert werden, 

der die Handlungsfelder beginnend bei der Investition über die Erzeugung und den 

Transport bis hin zur Nutzung von Wasserstoff verbindet und koordiniert.175  

Neben der Reduktion von THG-Emissionen übernimmt die Bundesregierung mit der 

NWS Verantwortung für den Markthochlauf einer Wasserstoffwirtschaft in der BRD. Hier-

für soll die Produktion und Verwendung von Wasserstoff in der BRD angeregt sowie 

wirtschaftlich und effizient gestaltet werden, um Wasserstoff wettbewerbsfähig zu ma-

chen. Deshalb soll der Aufbau von Elektrolyseuren und der zugehörigen Infrastruktur 

gefördert werden. Im Rahmen dessen ist es erforderlich, die erneuerbaren Energien zur 

Stromproduktion zu fördern, um Wasserstoff entsprechend des Bedarfs herstellen zu 

können. Jenes Ziel wird mit § 1 EEG verfolgt. Insgesamt sollen mit der NWS allen Akt-

euren eine Planungssicherheit vermittelt werden.176 

Zur Realisierung der dargelegten Absicht muss beachtet werden, dass fossile Energie-

träger aufgrund der gültigen Rechtslage ggü. neuartigen Energieformen günstiger sind, 

weil Folgekosten, wie z. B. THG-Emissionen nicht einberechnet werden177. Die Herstel-

lungskosten von grünem Wasserstoff sind mit 1,50 bis 4,00 Euro / kg H2 beispielsweise 

höher als die Herstellungskosten von grauem Wasserstoff178. Außerdem ist die Anschaf-

fung von Elektrolyseanlagen mit hohen Kosten verbunden179. Deshalb ist eine Kosten-

degression erforderlich, um Wasserstoff wirtschaftlich zu machen180. Hierzu soll die For-

schung und Entwicklung gefördert werden, um den Wasserstoffbedarf langfristig zu de-

cken. Dafür wird ein Austausch auf internationaler Ebene angestrebt, um den technolo-

gischen Fortschritt auszubauen. Hierfür bedarf es der Entwicklung internationaler Stan-

dards.181  

  

 
175 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 6. 
176 Vgl. ebenda, S. 3-10. 
177 Vgl. ebenda, S. 4, 6. 
178 Vgl. Gielen, D. et al., Hydrogen: A Renewable Energy Perspective, S. 26-29, 34.; Vgl. Clemens, M. et 
al., Quantitative und qualitative Wirkungsanalyse der Maßnahmen des Deutschen Aufbau- und 
Resilienzplans (DARP), S. 35. 
179 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Karliczek: Neue Leitprojekte sind 
Innovationsbeschleuniger für Wasserstofftechnologien in Deutschland. 
180 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 4, 6. 
181 Vgl. ebenda, S. 6-10. 
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Es lässt sich ableiten, dass die NWS im wesentlichen zwei höhere Ziele verfolgt, um das 

strategische Ziel der Klimaneutralität durch den Einsatz von Wasserstoff zu erreichen. 

In Anknüpfung an die Risiken soll die Forschung und Entwicklung der Wasserstoffpro-

duktion gefördert werden, um Wasserstoff marktfähig zu machen. Auf den Chancen auf-

bauend soll des Weiteren die Etablierung von Wasserstoff in der Wirtschaft ausgebaut 

werden. Zur Erreichung der höheren Ziele stellt die NWS einen Aktionsplan auf, der kon-

krete Maßnahmen beschreibt182. Ausgewählte Maßnahmen des Aktionsplans werden im 

folgenden Kapitel zur Beantwortung der eingangs eröffneten Fragestellung herangezo-

gen. 

  

 
182 Vgl. BMU, Nationale Wasserstoffstrategie – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, S. 1. 
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4 Maßnahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie 

Der in der NWS dargelegte Aktionsplan beschreibt 38 Maßnahmen aus unterschiedli-

chen Handlungsfeldern. Ausgehend von der Erzeugung über spezielle Anwendungsbe-

reiche bis hin zur Integration in die europäischen und internationalen Handlungsbezie-

hungen dienen die Maßnahmen der Erreichung der höheren Ziele bis zum Jahr 2023. 

Mit der Umsetzung der Maßnahmen soll die aufgebaute Wasserstoffwirtschaft im darauf 

folgenden Zeitraum weiterentwickelt werden.  

Um eine Aussage treffen zu können, ob die Maßnahmen und damit die NWS geeignet 

ist, das strategische Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, werden nachfolgend einzeln 

ausgewählte Maßnahmen untersucht. Die Untersuchung der einzelnen Maßnahmen ist 

nach dem folgenden Prinzip aufgebaut. Zunächst wird einleitend das Ziel der jeweiligen 

Maßnahme und deren potenzieller Klimabeitrag dargelegt. In diesem Zusammenhang 

wird zudem der Grund für die Auswahl der Maßnahme wiedergegeben, welcher auf der 

Zuordnung zu den höheren Zielen der NWS beruht. Anschließend wird die rechtliche 

und praktische Umsetzbarkeit der Maßnahme beurteilt und es werden weitere im Zu-

sammenhang stehende Maßnahmen der NWS ergänzend angeführt. Anschließend wird 

zusammenfassend die Gesamtumsetzbarkeit der jeweiligen Maßnahme erläutert, die 

sich aus deren rechtlicher und praktischer Umsetzbarkeit ergibt. 

4.1 Maßnahme 4: Offshore-Wasserstoffproduktion  

Die Maßnahme 4 verfolgt das Ziel, die Offshore-Wasserstoffproduktion aufzubauen, bei 

der Wasserstoff mithilfe der erneuerbaren Energie Wind auf dem Meer produziert wer-

den soll183. Zur Erzeugung erneuerbaren Stroms aus Windkraft werden WEA auf dem 

Meer genutzt. Diese wandeln mithilfe eines Rotors die kinetische Energie des Windes in 

mechanische Energie um. Unter Zuhilfenahme eines Generators wird dadurch elektri-

scher Strom erzeugt.184 Die WEA sind aufgrund der vorherrschenden Winde maximal 

ausgelastet, wodurch ein hoher Wirkungsgrad erzielt wird185. Außerdem zeichnen WEA 

eine kontinuierliche Stromproduktion aus186. Infolgedessen können die Anlagen große 

Mengen erneuerbaren Stroms produzieren, der direkt vor Ort für die Herstellung des 

Wasserstoffs eingesetzt werden kann. Für die Offshore-Wind-Wasserstoffproduktion 

wird des Weiteren eine entsprechende Infrastruktur bestehend aus z. B. Gasleitungen, 

oder Verdichterstationen benötigt.187 

 
183 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 19. 
184 Vgl. UBA, Windenergie. 
185 Vgl. BMWi, Offshore-Windenergie, S. 7. 
186 Vgl. BWO, Positionspapier des Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. (BWO), S. 6. 
187 Vgl. Deutsche Umwelthilfe e.V., Lösungsansätze für die Offshore-Windenergie, S. 5. 
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An dieser Stelle knüpft die Maßnahme 4 an, indem im Rahmen der Raumplanung Flä-

chen für die Offshore-Wasserstoffproduktion ausgewiesen sowie Möglichkeiten für den 

Aufbau von entsprechender Infrastruktur geschaffen werden sollen. Dadurch können An-

reize für Investitionen in die notwendige Technologie wie z. B. Elektrolyseure gesetzt 

werden188. Weil die Maßnahme 4 das höhere Ziel der Steigerung der Produktionskapa-

zitäten für die Wasserstoffherstellung verfolgt, bietet diese das Potenzial, einen Beitrag 

zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. Denn das Produkt Wasserstoff kann z. B. 

als Alternative für fossile Energieträger eingesetzt werden und trägt folglich zur Dekar-

bonisierung bei.  

4.1.1 Rechtliche Umsetzbarkeit 

Das WindSeeG beschäftigt sich nach § 1 Abs. 1 mit der Offshore-Windenergienutzung. 

Der Geltungsbereich des Gesetzes umfasst nach § 2 Abs. 2 WindSeeG die AWZ der 

BRD sowie für das Küstenmeer und die Hohe See. Das Küstenmeer reicht bis zu 

12 Seemeilen in das Meer hinein. Die darüber hinausreichenden 200 Seemeilen werden 

als AWZ bezeichnet. Die sich hieran anschließende Meeresfläche stellt die Hohe See 

dar.189  

§§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 WindSeeG sieht die Ausweisung von Gebieten 

und Flächen durch einen FEP190 vor. Nach § 3 Nr. 3 WindSeeG dient ein Gebiet der 

Errichtung, Unterhaltung und Nutzung von WEA. Flächen nach § 3 Nr. 4 WindSeeG tei-

len Gebiete in mehrere Bereiche auf, in denen sich WEA in räumlicher Nähe zueinander 

befinden. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die WEA 

ausschließlich der Erzeugung von Strom dienen (§ 3 Nr. 11 WindSeeG) und damit eine 

Wasserstoffproduktion auf dem Meer nicht vorgesehen ist.  

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird durch § 5 Abs. 2a WindSeeG erweitert. Es 

ist die Möglichkeit vorgesehen, zusätzlich zu den Gebieten sonstige Energiegewin-

nungsbereiche mit einer Fläche zwischen 25 und 70 km² im FEP auszuweisen. Nach 

§ 3 Nr. 8 WindSeeG können in sonstigen Energiegewinnungsbereichen sowohl WEA als 

auch sonstige Energiegewinnungsanlagen errichtet werden. Nach § 3 Nr. 7 2. Alt. Wind-

SeeG kommt eine Anlage in Betracht, die andere Energieträger erzeugt. Nach Ansicht 

der Bundesregierung stellt Wasserstoff einen Energieträger dar.191 Aus diesem Grund 

ließe sich eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff unter eine sonstige Energiege-

winnungsanlage fassen.  

 
188 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 19. 
189 Vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Maritime Raumordnung. 
190 Vgl. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Flächenentwicklungsplan 2020 für die deutsche 
Nord- und Ostsee. 
191 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Wasserstoff – Energieträger der Zukunft. 
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Die Ausweisung der sonstigen Energiegewinnungsbereiche und die dortige Errichtung 

von Anlagen bedarf der Beachtung der Planungsgrundsätze des FEP 2020 in Nr. 4.4.2 

sowie der Ausschlussgründe nach § 5 Abs. 3 WindSeeG192. Einer der Ausschlussgründe 

ist z. B., dass die Erfordernisse der Raumordnung nach § 17 Abs. 1 ROG nicht einge-

halten werden (§ 5 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 WindSeeG). Nach § 17 Abs. 1 ROG ist für die AWZ 

ein Raumordnungsplan aufzustellen. Im Rahmen der Überarbeitung des Raumord-

nungsplanes von 2009 liegt derzeit ein Entwurf vor193. Als weitere Ausschlussgründe 

sind unter anderem naturschutzrechtliche Belange und der Schiffsverkehr zu beachten. 

Der FEP 2020 weist unter Punkt 7.3 zwei sonstige Energiegewinnungsbereiche in Küs-

tennähe aus. Einer der Bereiche befindet sich in der Nordsee und hat eine Fläche von 

27,5 km². Der FEP 2020 legt hierzu fest, dass der Anschluss einer eigenen Infrastruktur 

zum Abtransport der erzeugten Energieträger und damit des Wasserstoffs ausgeschlos-

sen ist, da die Bereiche zum Aufbau der Infrastruktur begrenzt sind. Rechtsgrundlage 

hierfür ist § 5 Abs. 2a S. 1 WindSeeG. Ein weiterer Energiegewinnungsbereich mit einer 

Fläche von 7,6 km² wurde in der Ostsee ausgewiesen. Hierbei stellt der FEP 2020 si-

cher, dass der Anschluss einer Infrastruktur dem Grunde nach möglich ist. Hiermit ist 

gemeint, dass der Betreiber eigene Seekabel zum Anschluss an das Netz verlegen 

kann194. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der FEP 2020 die Offshore-Wasser-

stoffproduktion nicht ausdrücklich vorsieht. Außerdem sehen die ausgewiesenen sons-

tigen Energiegewinnungsbereiche teilweise keine Möglichkeit zur Verlegung einer Infra-

struktur zum Transport des erzeugten Wasserstoffs vor. 

Des Weiteren gilt es zu beachten, dass die Errichtung, der Betrieb und die Änderung von 

WEA und sonstigen Energiegewinnungsanlagen ohne Anschluss an das Stromnetz ei-

ner Planfeststellung bedürfen (§§ 45 Abs. 1, 44 WindSeeG). Die Realisierung des Plan-

feststellungsverfahrens erfordert nach § 46 Abs. 1 S. 2 WindSeeG, dass nach 

§ 67a i. V. m. § 71 Nr. 5 WindSeeG eine Ausschreibung des sonstigen Energiegewin-

nungsbereiches erfolgt ist und der Interessent einen Zuschlag erhalten hat. Für die Aus-

schreibung nach § 67a WindSeeG ist es allerdings erforderlich, dass eine Rechts- 

verordnung nach § 71 Nr. 5 WindSeeG erlassen wird. Bisher wurde eine solche  

 

  

 
192 Vgl. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Flächenentwicklungsplan 2020 für die deutsche 
Nord- und Ostsee, S. 51-54. 
193 Vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat et al., Entwurf Raumordnungsplan für die 
deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Nord- und Ostsee. 
194 Vgl. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Flächenentwicklungsplan 2020 für die deutsche 
Nord- und Ostsee, S. 124-126. 
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Rechtsverordnung mit dem entsprechenden Vergabeverfahren nicht erlassen. Ein 

Grund hierfür ist, dass die Technologie und die Entwicklung sonstiger Energiegewin-

nungsanlagen, wie etwa Elektrolyseure, noch nicht fortgeschritten ist.195 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Maßnahme 4 rechtlich nicht umsetzbar 

ist, weil die Wasserstofferzeugung noch nicht ausdrücklich im WindSeeG und FEP 2020 

vorgesehen ist. Darüber hinaus ist die Errichtung der Infrastruktur in sonstigen Energie-

gewinnungsbereichen nicht geregelt. Ebenso bleibt unklar, inwiefern Anlagen zur Erzeu-

gung von Wasserstoff nach § 3 Nr. 7 Alt. 2 WindSeeG errichtet und genutzt werden kön-

nen. Das Niedersächsische Umweltministerium und die Stiftung Offshore-Windenergie 

geben den Ausblick, dass die sonstigen Energiegewinnungsbereiche eine Möglichkeit 

darstellen, um Wasserstoff auf dem Meer zu erzeugen. Wie eben dargelegt, wird darauf 

hingewiesen, dass der Rechtsrahmen hierzu angepasst und erweitert werden muss.196 

In diesem Zusammenhang zielt das Projekt „Grüner Wasserstoff mit Offshore-Windener-

gie“ darauf ab, dass „[…] Konzepte und Pläne zur Weiterentwicklung des rechtlichen und 

ökonomischen Rahmens [zur Offshorer-Wasserstoffproduktion] erarbeitet werden.“197. 

Dazu wird über einen Zeitraum von zwei Jahren der Wissens- und Erfahrungsaustausch 

zwischen verschiedenen Akteuren aus der Politik, Wirtschaft und Forschung geför-

dert.198  

4.1.2 Praktische Umsetzbarkeit 

In Bezug auf die praktische Umsetzbarkeit der Offshore-Wasserstoffproduktion bringt 

der Standort der Anlagen auf dem Meer technische Herausforderungen mit sich. Hierzu 

zählen die Erreichbarkeit und der damit einhergehende Aufwand für die Errichtung, Un-

terhaltung und Reparatur sowie der Transport von Material und Mensch.199 In Ergänzung 

hierzu knüpft das Leitprojekt „H2Mare“ an, um die aktuell unzureichende Forschung und 

Entwicklung der Elektrolyse von Meereswasser zur Wasserstoffproduktion zu fördern 

und auszuweiten200. Im Rahmen des Projektes soll die Wasserstoffproduktion in einer 

Offshore-WEA demonstriert werden, die um eine Elektrolyseanlage ergänzt wird. In 

Übereinstimmung mit dem aktuellen Rechtsrahmen soll diese Anlage keinen Anschluss  

  

 
195 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer 
Vorschriften, S. 57. 
196 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz et al., Grüner 
Wasserstoff und Offshore-Windenergie, S. 1. 
197 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Lies: „Grüner Wasserstoff 
und Windenergie auf See sind zentrale Säule der Energiewende und schaffen Industriearbeitsplätze in 
Niedersachsen“. 
198 Vgl. ebenda. 
199 Vgl. BMWi, Bundesbericht Energieforschung 2021, S. 33. 
200 Vgl. Hebling, C. et al., Eine Wasserstoff-Roadmap für Deutschland, S. 18; Vgl. Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Karliczek: Neue Leitprojekte sind Innovationsbeschleuniger für 
Wasserstofftechnologien in Deutschland. 
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an das Stromnetz benötigen. Darüber hinaus wird das Projekt mögliche Beeinträchtigun-

gen der Umwelt beleuchten und sicherheitsrelevante Belange untersuchen. Die für die 

Wasserstoffproduktion erforderlichen Elektrolyseure werden in dem Leitprojekt „H2Giga“ 

entwickelt und erforscht.201 

Eine weitere Herausforderung ist, die Wirtschaftlichkeit der Offshore-Wasserstoffproduk-

tion zu steigern. Der BWO spricht sich deshalb dafür aus, Anreize für die Investition in 

die Wasserstofferzeugung zu schaffen, die eine Vergütung des produzierten Wasser-

stoffs vorsehen. Im Rahmen des wettbewerblichen Ausschreibungsverfahrens sollten 

die Interessenten Angebote zur Höhe der Vergütung machen können. Darüber hinaus 

spricht sich der BWO dafür aus, die Ausschreibungen der Bereiche für die WEA und die 

Wasserstofferzeugungsanlagen zusammen auszuschreiben, um Planungssicherheit zu 

gewährleisten.202 Allerdings setzen die Investitionen voraus, dass die Infrastruktur zum 

Transport des Wasserstoffs bereitsteht. Aus diesem Grund weist der BWO darauf hin, 

bei der Ausweisung der Bereiche zur Wasserstoffproduktion auf die räumliche Nähe der 

vorhandenen Gasinfrastruktur zu achten, die für den Transport des Wasserstoffs in Be-

tracht kommt.203 Als weitere Herausforderung kann die Akzeptanz der Offshore-Wasser-

stoffproduktion durch die Bevölkerung angesehen werden204. Weil die gesellschaftliche 

Akzeptanz für die WEA auf See bereits hoch ist, kann davon ausgegangen werden, dass 

dies auch für die Offshore-Wasserstoffproduktion gilt. Dies wird sich allerdings erst in 

Zukunft zeigen.205  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für die praktische Umsetzbarkeit der Maß-

nahme 4 noch technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen zu 

lösen sind. Aus diesem Grund wird die Maßnahme 4 als praktisch nicht umsetzbar be-

wertet. 

4.1.3 Gesamtumsetzbarkeit 

Wie die Untersuchung auf Basis des Raumplanungsrechts gezeigt hat, wurden im Rah-

men des WindSeeG und des FEP 2020 erste rechtliche Grundlagen geschaffen, um An-

lagen zur Produktion von Wasserstoff auf dem Meer zu errichten. Es wurden bereits 

erste Flächen ausgewiesen, die allerdings nicht ausdrücklich für die Wasserstoffproduk-

tion vorgesehen sind. Dies zeigt, dass die Rechtsgrundlagen nicht hinreichend  

  

 
201 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Karliczek: Neue Leitprojekte sind 
Innovationsbeschleuniger für Wasserstofftechnologien in Deutschland. 
202 Vgl. BWO, Positionspapier des Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V. (BWO), S. 5-6. 
203 Vgl. ebenda, S. 5-6. 
204 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 9-10. 
205 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer 
Vorschriften, S. 28. 
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entwickelt sind. Aus Sicht der praktischen Umsetzbarkeit gilt es die Offshore-Wasser-

stoffproduktion technisch weiterzuentwickeln. Weitere Herausforderungen sind die Wirt-

schaftlichkeit der Offshore-Wasserstoffproduktion und die Frage um die Akzeptanz der 

Bevölkerung. Auf Grundlage der Erkenntnisse lässt sich daher abschließend einschät-

zen, dass die Maßnahme 4 aktuell rechtlich und praktisch nicht umsetzbar ist. 

4.2 Maßnahme 5: Erneuerbare-Energien-Richtlinie  

Mit der Maßnahme 5 soll die RL (EU) 2018/2001 (im Folgenden als RED II bezeichnet) 

zügig umgesetzt werden206. Art. 1 S. 1 der RL zur Folge dient diese der Förderung der 

erneuerbaren Energien.  

Nach Art. 25 Abs. 1 S. 1 RED II „[…] verpflichtet jeder Mitgliedstaat die Kraftstoffanbieter, da-

für zu sorgen, dass der Anteil erneuerbarer Energie am Endenergieverbrauch des Verkehrs-

sektors bis 2030 einem von dem betreffenden Mitgliedstaat festgelegten indikativen Zielpfad 

entsprechend mindestens 14 % beträgt […].“. 

Die Bezeichnung Verkehrssektor zielt speziell auf die Bereiche Straßen und Schienen 

ab207. Mit der Maßnahme 5 wird angestrebt, „[…] den Mindestanteil erneuerbarer Ener-

gien am Endenergieverbrauch des Verkehrssektors im Jahr 2030 signifikant über die 

EU-Vorgaben [der RED II] hinaus zu erhöhen.“208. Hierfür soll die THG-Minderungs-

Quote gesteigert werden209. Durch diese Quote werden alle Unternehmen, die fossile 

Kraftstoffe für Otto- oder Dieselmotoren auf dem Markt verkaufen, nach 

§ 37a Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 4 BImSchG verpflichtet, die THG-Emissionen jener Kraft-

stoffe zu verringern. Durch den Einsatz von Wasserstoff soll ein Beitrag zur Erreichung 

der THG-Minderungs-Quote geleistet werden. Deshalb soll mit der Maßnahme 5 der 

Rechtsrahmen angepasst werden, sodass Wasserstoff sowohl für die Herstellung von 

bestehenden Kraftstoffen als auch als alternativer Kraftstoff genutzt werden kann.210 

Folglich soll die Elektrolyseleistung in der BRD, als Maß für die Gesamtproduktions-

menge von Wasserstoff, auf 2 GW erhöht werden211. Des Weiteren sollen für den Luft-

verkehr erneuerbare Kraftstoffe auf Basis von Wasserstoff entwickelt werden und im 

Rahmen einer festgelegten Mindestquote zum Einsatz kommen212.  

Die Maßnahme 5 wurde gewählt, weil die Umsetzung der RL in nationales Recht das 

Potenzial bietet, die steigenden THG-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren und 

 
206 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 20. 
207 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 1. 
208 BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 20. 
209 Vgl. ebenda, S. 20; Vgl. Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa 
Eine neue Dynamik für Deutschland Ein neuer Zusammenhalt für unser Land, S. 76–77. 
210 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 20. 
211 Vgl. ebenda, S. 20; Vgl. Hebling, C. et al., Eine Wasserstoff-Roadmap für Deutschland, S. 12. 
212 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 20. 
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damit einen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten.213 Der Bundesregie-

rung zufolge können die Emissionen durch den Einsatz von Wasserstoff  

bei der Herstellung von Kraftstoffen im Verkehrssektor bis 2030 um etwa  

29 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente gesenkt werden214. Dies entspricht etwa der Hälfte  

der nach dem KSG sowie dessen Entwurf zu mindernden THG-Emissionen 

(§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 3 i. V. m. Anlage 2 KSG).  

Im Ergebnis verfolgt die Maßnahme 5 die höheren Ziele, zum einen die Herstellung von 

Kraftstoffen mithilfe von Wasserstoff weiterzuentwickeln und zum anderen Wasserstoff 

als Energieträger zu etablieren.  

4.2.1 Rechtliche Umsetzbarkeit 

Im Rahmen der Umsetzung der RED II (Art. 36 Abs. 1 S. 1 RED II) hat die Bundesregie-

rung einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der THG-Minderungs-Quote (im Fol-

genden als Gesetzentwurf bezeichnet) vorgelegt215. Dieser wurde infolge einer Be-

schlussempfehlung216 geändert und am 20. Mai 2021 durch den BT beschlossen217. Der 

Gesetzentwurf sieht vor, das BImSchG einschließlich der 36. und 38. BImSchV anzu-

passen218. Im Einklang mit dem Teilziel der Maßnahme 5 wird der Mindestanteil an er-

neuerbaren Energien im Verkehrssektor bis 2030 auf 32 % erhöht, womit der in der 

RED II festgelegte Mindestanteil an erneuerbaren Energien deutlich überstiegen wird219. 

Gemäß § 37a Abs. 4 S. 2 Nr. 3 BImSchG beträgt die THG-Minderungs-Quote aktuell 

6 %. Die Beschlussempfehlung sieht nun unter Buchstabe a) Nr. 1 a) bb) vor, die THG-

Minderungs-Quote in § 37a Abs. 4 S. 2 bis 5 BImSchG anzupassen und ausgehend vom 

Jahr 2022 mit 7 % bis zum Jahr 2030 auf 25 % progressiv anzuheben. Die Erhöhung der 

THG-Minderungs-Quote zielt darauf ab, die CO2-Emissionen fossiler Kraftstoffe zu sen-

ken und gleichzeitig alternative Kraftstoffe auf Basis von Nachhaltigkeit und erneuerba-

rer Energien zu fördern und zu etablieren220. Damit wird die Forderung der RED II erfüllt 

und ein Teilziel der Maßnahme 5 umgesetzt. 

Des Weiteren sieht der Gesetzentwurf in Art. 1 Nr. 2 h) mit der Änderung von 

§ 37a Abs. 5 S. 1 Nr. 6 bis 8 BImSchG vor, die Erfüllung der THG-Minderungs-Quote 

durch den Einsatz von Wasserstoff zu ermöglichen. In Art. 1 Nr. 2 h) des 

 
213 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 1–2. 
214 Vgl. BT, Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bunderegierung zum Gesetzentwurf 
zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 10. 
215 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote. 
216 Vgl. BT, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (16. Ausschuss). 
217 Vgl. BT, Treibhausgasminderungsquote beschlossen. 
218 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 32. 
219 Vgl. BT, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (16. Ausschuss), S. 15. 
220 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Klimaschutz im Verkehr. 
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Gesetzentwurfes ist vorgesehen, § 37a Abs. 5 S. 1 Nr. 6 BImSchG zu ändern, wonach 

der Einsatz von „[…] flüssigen oder gasförmigen erneuerbaren Kraftstoffen nicht-bioge-

nen Ursprungs […]“ auf die THG-Minderungs-Quote angerechnet werden kann. Was-

serstoff kann einerseits in Raffinerien zur Herstellung konventioneller Kraftstoffe einge-

setzt werden221. Andererseits kann Wasserstoff i. V. m. CO2 zur Herstellung von PtX-

Kraftstoffen verwendet werden222. Diese werden auch als synthetische Kraftstoffe be-

zeichnet und basieren im Gegensatz zu konventionellen Kraftstoffen nicht auf Erdöl223. 

Sowohl synthetische als auch konventionelle Kraftstoffe können in Pkw, Lkw, Schiffen 

und Flugzeugen Anwendung finden224. 

Als Anreiz für die Verwendung von Wasserstoff und dessen Folgeprodukten in den Be-

reichen Straßenverkehr und Raffinerien ist mit Art. 1 Nr. 2 h) des Gesetzentwurfes in 

§ 37a Abs. 5 S. 2 BImSchG vorgesehen, Wasserstoff mit der doppelten Menge seiner 

Energie auf die Einhaltung der THG-Minderungs-Quote anzurechnen225. Mit der doppel-

ten Anrechnung des Wasserstoffs wird dieser gefördert und ggü. anderen Kraftstoffen 

bessergestellt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass jene Anrechnung auf die THG-

Minderungs-Quote nicht der tatsächlichen THG-Minderung entspricht.226 Im Ergebnis 

wird das Teilziel der Maßnahme 5 umgesetzt, da der Einsatz von Wasserstoff für die 

Erreichung der THG-Minderungs-Quote eingesetzt und angerechnet werden kann.  

Außerdem ist mit dem Gesetzentwurf eine rechtsverbindliche Mindestquote für den Ein-

satz erneuerbarer strombasierter Kraftstoffe im Luftverkehr vorgesehen227. Dafür soll 

flüssiger Kraftstoff aus erneuerbaren Energien (Power-to-Liquid) zum Einsatz kom-

men228. Mit Änderung von § 37a Abs. 4a S. 1 bis 3 BImSchG sieht der Gesetzentwurf in 

Art. 1 Nr. 2 g) vor, dass mit der Mindestquote der Anteil an umweltfreundlichen Kraftstof-

fen im Luftverkehr bis zum Jahr 2030 auf 2 % ansteigen soll. Der Mindestanteil bezieht 

sich auf den Gesamtenergiegehalt der eingesetzten Menge an konventionellen Kraftstof-

fen und erneuerbaren Kraftstoffen. Mit dem Mindestanteil soll sichergestellt werden, dass 

die THG-Minderungs-Quote erreicht wird.229 Im Ergebnis wird damit ein weiteres Teilziel 

der Maßnahme 5 umgesetzt. 

  

 
221 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 23. 
222 Vgl. ebenda, S. 23.; Vgl. BMU, Kraftstoffe. 
223 Vgl. ebenda; Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Synthetische Kraftstoffe. 
224 Vgl. ebenda. 
225 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 12, 17, 
23. 
226 Vgl. Naumann, K. et al., Weiterentwicklung der deutschen Treibhausgasminderungsquote, S. 8. 
227 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 17. 
228 Vgl. BMU, Schulze: Wir fördern Kraftstoffe, die das Klima schützen, ohne die Natur zu zerstören. 
229 Vgl. BT, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote, S. 17. 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 1 Nr. 2 g) und h) des Gesetzentwurfes 

§ 37a Abs. 4a S. 4 und Abs. 5 S. 1 Nr. 6 bis 8 BImSchG dahingehend geändert wird, 

dass für die Nutzung von Wasserstoff zur Erfüllung der THG-Minderungs-Quote eine 

Rechtsverordnung durch die Bundesregierung erlassen werden muss, womit Anforde-

rungen an den Kraftstoff aufgestellt werden. Grundsätzlich steht dem Erlass dieser 

Rechtsverordnung nach § 37d Abs. 2 S. 1 Nr. 13 BImSchG nichts entgegen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Maßnahme 5 aus rechtlicher Sicht um-

setzbar ist. Die THG-Minderungs-Quote wurde gesteigert, um den Anteil an erneuerba-

ren Energien zu erhöhen. Außerdem kann Wasserstoff und dessen Folgeprodukte für 

die Herstellung umweltfreundlicher Kraftstoffe genutzt und auf die THG-Minderungs-

Quote angerechnet werden.  

4.2.2 Praktische Umsetzbarkeit 

Für die Herstellung von strombasierten Kraftstoffen unter Zuhilfenahme von Wasserstoff 

ist erforderlich, dass ausreichende Mengen an Strom aus erneuerbaren Energien zur 

Herstellung des Wasserstoffs zur Verfügung stehen230. Damit strombasierte Kraftstoffe 

ggü. fossilen Kraftstoffen einen THG-Vorteil erzielen, ist ein Anteil erneuerbaren Stroms 

in der BRD von mindestens 70 % für deren Herstellung notwendig231. Aktuell ist der 

Strom noch nicht in ausreichender Menge verfügbar232. Dies belegen die Daten des 

UBA, wonach der Anteil erneuerbaren Stroms in der BRD im Jahr 2020 45,4 % betrug.233 

Daraus folgt, dass Wasserstoff noch nicht in ausreichender Menge für die Produktion 

strombasierter Kraftstoffe hergestellt werden kann. Die zur Verfügung stehenden Kapa-

zitäten sollen deshalb vorrangig in der Industrie und im Luftverkehr eingesetzt werden, 

wo es keine Alternativen zur direkten Nutzung von Strom gibt.234 Die Bundesregierung 

gab jedoch bekannt, dass sich die Technologie zur Produktion von strombasierten Flug-

kraftstoffen noch am Anfang der Entwicklung befindet235.  

Um die Menge an zur Verfügung stehendem Wasserstoff zu steigern, soll im Rahmen 

der Maßnahme 5 die Elektrolyseleistung von Wasserstoff auf 2 GW erhöht werden236. 

Dies entspricht einer Arbeit von 5,6 TWh237. Dem ggü. betrug der Bedarf an Wasserstoff 

im Jahr 2020 55 TWh. Die erzielte Elektrolyseleistung hingegen betrug im Jahr 2017 nur 

2 GWh.238 Der Vergleich der Daten belegt, dass zwischen der derzeit umgesetzten 

 
230 Vgl. BMU, Schulze: Wir fördern Kraftstoffe, die das Klima schützen, ohne die Natur zu zerstören. 
231 Vgl. Heinemann, C. et al., Die Bedeutung strombasierter Stoffe für den Klimaschutz in Deutschland,  
S. 51. 
232 Vgl. BMU, Schulze: Wir fördern Kraftstoffe, die das Klima schützen, ohne die Natur zu zerstören. 
233 Vgl. UBA, Erneuerbare Energien in Zahlen. 
234 Vgl. BMU, Schulze: Wir fördern Kraftstoffe, die das Klima schützen, ohne die Natur zu zerstören. 
235 Vgl. BT, Bedeutung der Wasserstoffstrategie für den Luftverkehr, S. 2. 
236 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 20. 
237 Vgl. BT, Ökologische Folgen und Kosten der Wasserstoffwirtschaft (Nachfrage), S. 5. 
238 Vgl. BT, Bedeutung der Wasserstoffstrategie für den Luftverkehr, S. 1. 
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Elektrolyseleistung und der vorgesehenen Elektrolyseleistung eine Diskrepanz vorliegt. 

Zudem ist die angestrebte Elektrolyseleistung von 2 GW nicht ausreichend, um den Be-

darf nach Wasserstoff zu decken. 

An dieser Stelle knüpft die Forschungsinitiative „Energiewende im Verkehr“ an, mit der 

die Herstellung und die Nutzung strombasierter Kraftstoffe auf Basis von Wasserstoff im 

Rahmen der Förderung verschiedener Projekte ausgebaut werden soll.239 Das Projekt 

„CombiFuel“ z. B. stellt einen Kraftstoff aus synthetischem Methan her, für dessen Er-

zeugung Schmutzwasser aus Abwasserbetrieben für die Elektrolyse zum Einsatz 

kommt. Neben dem Vorteil der Reinigung des Wassers führt der Einsatz des Kraftstoffs 

in Verbrennungsmotoren zu einer höheren Motoreneffizienz und gleichzeitig zu einem 

verminderten THG-Ausstoß von 20 % bis 70 %. Andere Projekte forschen an umwelt-

freundlichen Kraftstoffen für den Schwerlastverkehr und an strombasiertem Kerosin für 

den Luftverkehr.240 Hier knüpf auch die Maßnahme 7 an, die die Entwicklung und Nut-

zung notwendiger Anlagen zur Erzeugung strombasierter Kraftstoffe fördert241.  

Das Projekt „MENA-Fuels“ beschäftigt sich mit der Untersuchung der Möglichkeit, syn-

thetische Kraftstoffe aus Ländern Nordafrikas zu importieren, weil der Wasserstoffbedarf 

der BRD langfristig, wie in Kapitel 3.2.1 dargelegt, nicht durch die inländische Produktion 

gedeckt werden kann.242 Der Großteil des Wasserstoffbedarfs soll deshalb durch Im-

porte aus anderen Ländern gedeckt werden. Jene Ansicht soll, wie in den Maßnahmen 

34 bis 37 beschrieben, in Form von Energiepartnerschaften umgesetzt werden.243  

Im Ergebnis der Betrachtung lässt sich festhalten, dass die gesteigerte THG-Minde-

rungs-Quote dazu beiträgt, den Bedarf nach Wasserstoff zur Herstellung umweltfreund-

licher Kraftstoffe zu steigern, um die THG-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Al-

lerdings lässt sich gleichermaßen festhalten, dass jener Bedarf aktuell noch nicht ge-

deckt werden kann. Ursächlich hierfür ist der geringe Anteil an erneuerbaren Energien. 

Deshalb ist die Maßnahme 5 aktuell als praktisch nicht umsetzbar zu betrachten. 

  

 
239 Vgl. BMWi, „Strombasierte Kraftstoffe der Zukunft – Forschungsergebnisse ermöglichen die Bewertung 
und Vergleichbarkeit verschiedener Technologiepfade“. 
240 Vgl. Aigner, M. et al., Forschungsinitiative Energiewende im Verkehr, S. 5-9. 
241 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 21. 
242 Vgl. Aigner, M. et al., Forschungsinitiative Energiewende im Verkehr, S. 12. 
243 Vgl. BT, Ökologische Folgen und Kosten der Wasserstoffwirtschaft (Nachfrage), S. 4-5.; Vgl. BT, 
Nationale Wasserstoffstrategie, S. 13-14, 28-29. 
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4.2.3 Gesamtumsetzbarkeit 

Die Untersuchung der Maßnahme 5 auf Basis des Emissionsschutzrechts hat gezeigt, 

dass diese aus rechtlicher Sicht umgesetzt wurde. In diesem Zusammenhang wurde die 

THG-Minderungs-Quote angehoben, um die THG-Emissionen im Verkehrssektor zu 

senken. Außerdem kann Wasserstoff und dessen Folgeprodukte zur Herstellung um-

weltfreundlicher Kraftstoffe eingesetzt und auf die THG-Minderungs-Quote angerechnet 

werden. Hingegen weist die praktische Umsetzbarkeit Defizite auf, weil der notwendige 

erneuerbare Strom für die Wasserstoffproduktion nicht in ausreichender Menge vorhan-

den ist. Demzufolge kann auch der Wasserstoffbedarf für die Produktion der Kraftstoffe 

nicht gedeckt werden. An dieser Stelle knüpfen Forschungsprojekte an. Diese weisen 

Fortschritte auf, womit sie langfristig die Grundlage für die Herstellung von Wasserstoff 

und darauf basierenden Kraftstoffen liefern. Im Ergebnis ist die Maßnahme 5 aufgrund 

der mangelnden praktischen Umsetzbarkeit aktuell insgesamt als nicht umsetzbar zu 

betrachten. 

4.3 Maßnahme 11: Clean Vehicles Directive 

Nach aktuellem Stand besteht kein Anreiz und keine rechtliche Verpflichtung für den 

Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge im kommunalen Raum. Dies soll mit der Reali-

sierung der Maßnahme 11, die auf die Umsetzung der RL (EU) 2019/1161 der EU (im 

Folgenden als CVD-RL bezeichnet) in nationales Recht abzielt, geändert werden.244 Art. 

1 Nr. 2 der CVD-RL (Änderung von Art. 1 der RL 2009/33/EG) strebt an, „[…] den Markt 

für saubere und energieeffiziente Fahrzeuge zu fördern […].“. Der Anwendungsbereich 

der CVD-RL umfasst demnach die Beschaffung von Straßenfahrzeugen wie Pkw, Lie-

ferwagen, Lastkraftwagen und Bussen für den öffentlichen Personen- 

nahverkehr, die durch ein Vergabeverfahren beschafft werden sollen245. 

Auftraggeber sind nach Art. 1 Nr. 5 der CVD-RL (Änderung von Art. 4 Nr. 2 der 

RL 2009/33/EG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 a) und Art. 3 Nr. 1 der RL 2014/25/EU) unter ande-

rem Gemeinden und Landkreise als Gebietskörperschaften. Diese werden durch Art. 

1 Nr. 2 der CVD-RL (Änderung von Art. 1 der RL 2009/33/EG) dazu verpflichtet, bei der 

Beschaffung der Straßenfahrzeuge deren Auswirkungen auf die Umwelt und Luftat-

mosphäre zu berücksichtigen. In Bezug auf die Beschaffung von „sauberen Fahrzeugen“ 

  

 
244 Vgl. BT, Gesetzentwurf zur Umsetzung der CVD-Richtlinie, S. 1; Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, 
S. 22. 
245 Vgl. KOM, Richtlinie über saubere Fahrzeuge. 
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unterscheidet die CVD-RL zwischen sauberen leichten Fahrzeugen (Pkw oder leichtes 

NFZ) und sauberen schweren Fahrzeugen (Lkw und Busse)246. Für diese Fahrzeuge 

werden Beschaffungskriterien als Anforderungen aufgestellt, die der folgenden Tabelle 

zu entnehmen sind.  

Tabelle 4.3-1: Beschaffungskriterien für ein „sauberes Fahrzeug“247 

 

Aus den festgelegten Kriterien für die Beschaffung von Straßenfahrzeugen lässt sich das 

höhere Ziel der Maßnahme 11 ableiten, Wasserstoff in der Wirtschaft zu etablieren248. 

Mit jener Maßnahme wird ein Anwendungsbereich für umweltfreundliche Kraftstoffe im 

Sinne der Maßnahme 5 sowie für entsprechende Straßenfahrzeuge geschaffen. Damit 

bietet die Maßnahme 11 das Potenzial, die THG-Emissionen im kommunalen Verkehr 

zu senken und somit einen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten249.  

4.3.1 Rechtliche Umsetzbarkeit 

Um die Maßnahme 11 rechtlich umzusetzen und dadurch die dargelegten Anforderun-

gen und Ziele im Vergabeverfahren anwenden zu können, bedarf es der Überführung 

der CVD-RL in nationales Recht250. An dieser Stelle lässt sich die Maßnahme 11 dem 

Vergaberecht im kommunalen Kontext zuordnen. Zur Umsetzung der CVD-RL hat die 

Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt251. Dieser wurde am 5. Mai 2021  

 
246 Vgl. KOM, Richtlinie über saubere Fahrzeuge. 
247 In Anlehnung an: BMVI, Gesetzentwurf über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge. 
248 Vgl. BT, Gesetzentwurf zur Umsetzung der CVD-Richtlinie, S. 1. 
249 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 22. 
250 Vgl. BMVI, Gesetzentwurf über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge. 
251 Vgl. BT, Gesetzentwurf zur Umsetzung der CVD-Richtlinie. 
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unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses  

(Drucksache 19/29196) vom BT beschlossen252. Aus dem Plenarprotokoll geht hervor, 

dass die CVD-RL unverändert in deutsches Recht übernommen wurde253.  

Umgesetzt wurde die CVD-RL zum einen durch das neue SaubFahrzeugBeschG. Die-

ses definiert in § 2 Nr. 4 bis 6 i. V. m. Anlage 1 die Anforderungen an ein „sauberes 

Fahrzeug“ und legt in § 5 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 1 bis 3 eine entsprechende Beschaf-

fungsquote fest. Des Weiteren sieht der beschlossene Gesetzentwurf in Art. 2 und 3 die 

Änderung der VgV sowie der SektVO vor. Hierbei wird § 68 VgV und § 59 SektVO auf-

gehoben, die die bisherige Beschaffung von Straßenfahrzeugen geregelt haben. Nach 

Meinung des parlamentarischen Staatssekretärs Bilger sind die öffentlichen Auftragge-

ber mit dem SaubFahrzeugBeschG zum ersten Mal an verbindliche und konkrete Vor-

gaben in Form von Grenzwerten für CO2-Emissionen und Luftschadstoffe sowie an eine 

festgelegte Anzahl an umweltfreundlichen Straßenfahrzeugen gebunden254. 

Im Ergebnis der Betrachtung ist die Maßnahme 11 rechtlich umsetzbar, weil die 

CVD-RL in nationales Recht umgesetzt wurde. Mit dem SaubFahrzeugBeschG wurde 

eine verpflichtende Rechtsgrundlage geschaffen, Emissionsgrenzwerte und spezifische 

Kraftstoffe bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen durch öffentliche Auftraggeber 

zu beachten. Im Rahmen dessen ist es möglich, Wasserstoff zu nutzen.  

4.3.2 Praktische Umsetzbarkeit  

Um die praktische Umsetzbarkeit der Maßnahme zu prüfen, muss die Frage beantwortet 

werden, ob die Anforderungen an ein „sauberes Fahrzeug“ tatsächlich dazu beitragen, 

dass Straßenfahrzeuge mit vermindertem oder keinem THG-Ausstoß beschafft werden. 

Nach § 2 Nr. 4 i. V. m. Anlage 1 SaubFahrzeugBeschG darf ein Pkw oder ein leichtes 

NFZ im Zeitraum von 2021 bis 2025 nicht mehr als 50 g CO2 / km ausstoßen. Ab dem 

sich anschließenden Zeitraum von 2026 bis 2030 dürfen Pkw und leichte NFZ keine 

CO2-Emissionen ausstoßen (keine Angaben zu Luftschadstoffen). Die EU hingegen 

schreibt für den Zeitraum von 2020 bis 2024 einen Grenzwert für den CO2-Ausstoß von 

95 g CO2 / km für Pkw und 147 g CO2 / km für leichte NFZ vor255. Der Vergleich zeigt, 

dass durch die Anforderungen an ein „sauberes Fahrzeug“ tatsächlich Anstrengungen 

unternommen werden müssen, um Straßenfahrzeuge mit mindestens einem verminder-

ten THG-Ausstoß zu beschaffen.  

 
252 Vgl. BT, Mindestziele bei öffentlicher Beschaffung "sauberer" Fahrzeuge festgestellt; Vgl. BT, Beschluss-
empfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (15. Ausschuss). 
253 Vgl. BT, Stenografischer Bericht des Deutschen Bundestages in seiner 226. Sitzung, S. 28829. 
254 Vgl. ebenda. 
255 Vgl. KOM, CO₂-Emissionsnormen für Pkw und Transporter. 
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Daraus ergibt sich die Frage, welche Straßenfahrzeuge die Anforderungen an ein „sau-

beres Fahrzeug“ nach § 2 Nr. 4 bis 6 i. V. m. Anlage 1 SaubFahrzeugBeschG erfüllen. 

Zum einen sieht § 6 Abs. 7 SaubFahrzeugBeschG diesbezüglich die Möglichkeit der 

Nachrüstung von Straßenfahrzeugen vor. Dem Erwägungsgrund 15 der CVD-RL zufolge 

ist dies aus ökologischer Sicht sinnvoll. Zum anderen können Straßenfahrzeuge, welche 

die Grenzwerte einhalten, beschafft werden. Als Fahrzeuge, die jene Grenzwerte einhal-

ten, bieten sich unter anderem Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Batteriefahrzeuge an256. 

Wie der Vergleich von einem Brennstoffzellenfahrzeug mit einem Batteriefahrzeug in 

Kapitel 3.2.3 gezeigt hat, eröffnet sich damit das Problem, dass in der Abwägung zwi-

schen Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeugen aus Kostengründen und wegen der 

Tankinfrastruktur vorzugsweise Batteriefahrzeuge beschafft werden257. Daraus ergibt 

sich die aktuell geringe Anzahl an zugelassenen Brennstoffzellenfahrzeugen (Pkw)258. 

Aktuell ist neben der Anzal an Pkw auch die Anzahl an Brennstoffzellenbussen gering. 

Etwa 98 % der Busse werden von fossilen Kraftstoffen angetrieben.259 Hieraus lässt sich 

ableiten, dass Brennstoffzellenfahrzeuge mit Wasserstoff als Brennstoff aktuell nur in 

geringem Maße dazu beitragen, die im SaubFahrzeugBeschG festgesetzte Beschaf-

fungsquote zu erreichen.  

Damit dennoch Brennstoffzellenfahrzeuge beschafft und Wasserstoff genutzt wird, sieht 

die NWS Maßnahmen für die Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnolo-

gie sowie für den Ausbau der notwendigen Infrastruktur vor. Die Maßnahme 6 verfolgt 

z. B. das Ziel, die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie durch gezielte Förder-

maßnahmen im Markt zur Anwendung zu bringen, wettbewerbsfähig zu machen und zu 

etablieren.260 Vor dem Hintergrund wurde eine Förder-RL geschaffen, mit der die Inves-

tition in Straßenfahrzeuge mit einem Brennstoffzellenantrieb für die Bereiche Straße, 

Wasser und Schiene sowie der Ausbau der Tankinfrastruktur durch einen Zuschuss ge-

fördert wird.261 Hieran schließen sich z. B. die Maßnahme 8 und 9 an262.  

Die Untersuchung der praktischen Umsetzbarkeit der Maßnahme 11 zeigt im Ergebnis, 

dass die Anforderungen an saubere Fahrzeuge eine Verpflichtung darstellen, Anstren-

gungen zu unternehmen, umweltfreundliche Straßenfahrzeuge zu beschaffen. Grundle-

gen ist es möglich, saubere Fahrzeuge im Sinne des § 2 Nr. 4 bis 6 i. V. m. Anlage 1 

 
256 Vgl. BMU, Das System der CO2-Flottengrenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, S. 3. 
257 Vgl. Eckert, W., Welcher Antrieb ist der beste?. 
258 Vgl. UBA, Wasserstoff im Verkehr: Häufig gestellte Fragen (FAQs). 
259 Vgl. Pütz, R. et al., Alternative Antriebe für Linienbusse vor dem Hintergrund der Novelle der Clean 
Vehicles Directive der EU – eine ökologisch-ökonomische Gesamtbetrachtung, S. 31-32. 
260 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 21, 24. 
261 Vgl. BMVI, Bekanntmachung der Förderrichtlinie für Maßnahmen der Marktaktivierung im Rahmen des 
Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Phase 2 (Schwerpunkt 
Nachhaltige Mobilität), S. 1-2. 
262 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 21. 
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SaubFahrzeugBeschG zu beschaffen und damit die Beschaffungsquote zu erfüllen. 

Deshalb wird die Maßnahme 11 als praktisch umsetzbar bewertet. Eine Verpflichtung für 

die Beschaffung von Brennstoffzellenfahrzeugen als Straßenfahrzeuge gibt es jedoch 

nicht, weil als umweltfreundliche Straßenfahrzeuge neben Brennstoffzellenfahrzeugen 

auch andere Antriebsformen in Betracht kommen. In Bezug auf die Anschaffung von 

Brennstoffzellenfahrzeugen wirken sich deren Anschaffungskosten sowie die Tankinfra-

struktur negativ auf die Entscheidung zur Beschaffung aus. Für die Anschaffungskosten 

können Fördermaßnahmen, wie mit Maßnahme 6 umgesetzt, in Anspruch genommen 

werden. Die Tankinfrastruktur wird fortlaufend ausgebaut. Darauf zielen z. B. die Maß-

nahmen 8 und 9 ab.  

4.3.3 Gesamtumsetzbarkeit  

Die Untersuchung der Maßnahme 11 hat gezeigt, dass diese aus rechtlicher Sicht um-

gesetzt wurde. Das SaubFahrzeugBeschG legt Mindestanforderungen in Form von 

Emissionsgrenzwerten bzw. die Nutzung spezifischer umweltfreundlicher Kraftstoffe 

fest. Zudem werden die öffentlichen Auftraggeber zur Beschaffung einer Mindestmenge 

umweltfreundlicher Straßenfahrzeuge verpflichtet. Diese können somit eine Vorbildfunk-

tion ggü. den Bürgern zur Etablierung neuer Mobilitätsformen erfüllen. Mit Blick auf die 

praktische Umsetzbarkeit wird geschlussfolgert, dass die Anforderungen an ein „saube-

res Fahrzeug“ eine verpflichtende Wirkung für die Beschaffung umweltfreundlicher Stra-

ßenfahrzeuge und die Nutzung umweltfreundlicher Kraftstoffe entfalten. Als saubere 

Fahrzeuge kommen Fahrzeuge mit verschiedenen Antriebsformen in Betracht. Somit ist 

es grundlegend möglich, die Beschaffungsquoten zu erfüllen. Deshalb wird die Maß-

nahme als praktisch umsetzbar bewertet.  

Im Ergebnis ist die Maßnahme 11 insgesamt als umsetzbar anzusehen. Durch das  

SaubFahrzeugBeschG wird allerdings keine Verpflichtung geschaffen, gezielt Wasser-

stoff und Brennstoffzellenfahrzeuge zu nutzen. Der Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeu-

gen muss wirtschaftlicher gestaltet werden, damit diese auch zur Erfüllung der Beschaf-

fungsquote eingesetzt werden. 
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4.4 Maßnahme 15: Pilotprogramm Carbon Contracts for Difference 

Der Anteil des Industriesektors an den gesamten THG-Emissionen der BRD betrug im 

Jahr 2020 24 %263. Um diesen Anteil zu senken, setzt sich die Maßnahme 15 das Ziel, 

die prozessbedingten CO2-Emissionen der Stahl- und Chemieindustrie zu reduzieren264. 

Prozessbedingte Emissionen entstehen durch chemische Reaktionen bei Umwand-

lungsverfahren, die nicht der Energieerzeugung dienen. Zu diesen Umwandlungsverfah-

ren zählt z. B. die Herstellung von Zement unter Verwendung von Kalk.265  

Zur Reduzierung der THG-Emissionen im Industriesektor verpflichtet der europäische 

Emissionshandel energieintensive Industrieunternehmen und die der Energiewirtschaft 

insgesamt zur Einhaltung einer jährlichen THG-Emissionsobergrenze. Um diese Grenze 

einzuhalten, können Unternehmen zum einen durch den Mitgliedsstaat teilweise kosten-

frei und teilweise entgeltlich Berechtigungen für den Ausstoß von THG-Emissionen er-

werben.266 Zum anderen können Effizienzsteigerungsmaßnahmen zur Reduzierung der 

THG-Emissionen eingesetzt werden. Diese sind jedoch bereits ausgereizt, weshalb eine 

Umstellung auf neue Technologien wie z. B. Elektrolyseure zur Herstellung von Wasser-

stoff erforderlich ist, um THG-Emissionen weiter zu reduzieren.267 Aktuell ist die Umstel-

lung jedoch mit sehr hohen zusätzlichen Kosten verbunden, welche als Kosten für die 

Minderung von CO2 bzw. Vermeidungskosten bezeichnet werden. Hierbei handelt es 

sich meist um die erhöhten variablen Kosten der neuen Produktionsverfahren268. Bei-

spielsweise verursacht der Bezug erneuerbaren Stroms für die Produktion von Wasser-

stoff hohe Vermeidungskosten269.  

Im Vergleich beider Möglichkeiten zu Einhaltung der THG-Emissionsobergrenze wird der 

Erwerb von Emissionsberechtigungen den Investitionen in umweltfreundliche Technolo-

gien vorgezogen, weil entsprechende Investitionen wegen der hohen Vermeidungskos-

ten als unwirtschaftlich betrachtet werden270. Um diese Investitionen zu fördern, bedient 

sich die Maßnahme 15 der Erprobung eines Anreizsystems im Rahmen eines Pilotpro-

gramms. Das Pilotprogramm verfolgt den Ansatz der CCfD. Demnach wird ein Preis für 

die CO2-Vermeidungskosten vertraglich festgelegt. Abhängig von der Differenz zwischen 

 
263 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Deutschland bleibt im Klimaschutz auf Kurs. 
264 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 22. 
265 Vgl. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Monitoring-Kurzbericht 
2019, S. 27. 
266 Vgl. UBA, Der Europäische Emissionshandel. 
267 Vgl. BT, Pilotprogramm für Carbon Contracts for Difference, S. 1; Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, 
S. 22. 
268 Vgl. Lösch, O. et al., Projektbasierte Klimaschutzverträge für eine treibhausgasneutrale 
Industrieproduktion, S. 4. 
269 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 18-19.; Vgl. BT, Klimaschutzprogramm 2030 der Bundes-
regierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, S. 24. 
270 Vgl. BMWi, Stand der Gespräche zum Handlungskonzept Stahl zwischen dem 
Bundeswirtschaftsministerium und der Stahlindustrie in Deutschland, S. 1-2. 
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dem festgelegten Preis und dem Preis für Emissionsberechtigungen werden den Unter-

nehmen anschließend die Differenzkosten erstattet bzw. sind diese in der Pflicht, die 

Differenz dem Staat zurückzuzahlen.271 

Insgesamt kann die Maßnahme 15 dem höheren Ziel der Etablierung von Wasserstoff in 

der Wirtschaft zugeordnet werden. Indem die emissionsreichen Industrieprozesse auf 

umweltfreundliche Prozesse umgestellt werden, können TGH-Emissionen eingespart 

werden. Damit bietet die Maßnahme 15 das Potenzial, einen Beitrag zur Erreichung der 

Klimaneutralität zu leisten. Der Klimabeitrag ist abhängig davon, in welchem Maß die 

neuen Technologien zum Einsatz kommen.272  

4.4.1 Rechtliche Umsetzbarkeit 

Die Anwendung der CCfD ist im Klimaschutzprogramm 2030 vorgesehen. Die für den 

CCfD notwendigen Finanzmittel stammen aus dem DARP. Demnach sollen im Rahmen 

eines Pilotprogramms Klimaschutzverträge zwischen dem Staat und Unternehmen des 

Industriesektors auf Grundlage des Ansatzes von CCfD geschlossen werden.273 Das 

BMU hat hierzu ein erstes Papier zur Ausgestaltung der Klimaschutzverträge durch eine 

Förder-RL veröffentlicht274. Einem Unternehmen sollen hierbei die Differenzkosten zwi-

schen den CO2-Vermeidungskosten, die sich aus den „[…] klima- und umweltschutzbe-

dingten Betriebsmehrkosten […]“275 des zu realisierenden Projekts ergeben, und den 

Kosten für die Emissionsberechtigungen eines vergleichbaren Projekts mit einem höhe-

ren THG-Ausstoß ersetzt werden. Für den Fall, dass sich die im Einsatz befindliche 

Technologie etabliert und niedrigerere Kosten entstehen als für den Erwerb von Emissi-

onsberechtigungen, sind die Unternehmen verpflichtet, jene Differenz dem Staat zu er-

statten.276 Das dargelegte Förderprinzip wird anhand eines vereinfachten Beispiels in 

der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
271 Vgl. BT, Nationale Wasserstoffstrategie, S. 22.; Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie 
Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms „Carbon Contracts for Difference“, S. 2-3. 
272 Vgl. Bär, H. et al., Der Neun-Punkte-Plan, S. 27-28. 
273 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Deutscher Aufbau- und Resilienzplan, S. 81-83, 120. 
274 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“. 
275 BT, Pilotprogramm für Carbon Contracts for Difference, S. 2. 
276 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“, S. 2-3. 
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Abbildung 4.4.1-1: Förderprinzip nach CCfD277 

 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung können sich aus der Gestaltung der Klimaschutz-

verträge ergeben, weil die Verträge einerseits rechtssicher und verbindlich sein müssen, 

andererseits auch flexibel genug, um dem künftigen politischen und rechtlichen Rahmen 

entsprechen zu können278. Das Eckpunktepapier sieht einen zeitlichen Umfang der Ver-

träge von 10 Jahren vor. Dieser lange Zeitraum ist nur schwer mit der Haushaltsplanung 

des Bundes vereinbar.279 Zudem kommt eine Studie zu dem Schluss, dass die erforder-

liche Vertragsdauer entsprechend der Abschreibungsdauer der genutzten Anlage länger 

 
277 In Anlehnung an: BMWi, Was sind eigentlich Carbon Contracts for Difference?; Bildquelle: Microsoft 
Office Piktogramme. 
278 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“, S. 2-3. 
279 Vgl. ebenda, S. 2. 
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oder kürzer ausfallen kann280. Des Weiteren sind die betrieblichen Mehrkosten durch die 

Nutzung von Wasserstoff bei Vertragsschluss nicht vollumfänglich absehbar und können 

sich über den Vertragszeitraum ändern. Das Eckpunktepapier sieht daher vor, die Art 

und Zusammensetzung der Kosten verbindlich festzulegen und Mechanismen zur An-

passung der Kosten und der Förderung, abhängig vom tatsächlichen Aufwand, in den 

Klimaschutzverträgen mit aufzunehmen.281  

Die dem Staat entstehenden Förderkosten müssen durch eine Finanzierung gedeckt 

werden. Das Eckpunktepapier sieht daher vor, als entgegengesetztes Prinzip der CCfD 

eine Steuer oder eine Abgabe auf bestehende Technologien und Verfahren mit einem 

hohen THG-Ausstoß zu erheben. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass die Klima-

schutzverträge keine unzulässige Beihilfe nach Art. 107, 108 AEUV darstellen dürfen.282 

In diesem Zusammenhang finden aktuell noch Abstimmungen zwischen der EU und der 

BRD statt283. 

Im Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass die Maßnahme 15 durch das Eckpunkte-

papier des BMU konkretisiert wurde. Weil sich das Pilotprojekt aber noch im Aufbau be-

findet, können die Klimaschutzverträge aktuell noch nicht geschlossen werden und damit 

auch keine Projekte zum Einsatz von Wasserstoff gefördert werden. Deshalb wird die 

Maßnahme 15 als rechtlich nicht umsetzbar bewertet. Ausblickend gab der DARP be-

kannt, dass noch im Jahr 2021 ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt wer-

den soll. Nach § 7 Abs. 2 S. 2 BHO soll hierbei überprüft werden, ob die Förderung der 

erhöhten Betriebskosten auch durch Private durchgeführt werden können. Bis zum Jahr 

2022 soll schließlich eine Förder-RL erarbeitet und umgesetzt werden, um die Finanz-

mittel aus dem DARP bis 2026 für die Finanzierung der Klimaschutzverträge einsetzen 

zu können.284  

  

 
280 Vgl. Lösch, O. et al., Projektbasierte Klimaschutzverträge für eine treibhausgasneutrale 
Industrieproduktion, S. 13-14. 
281 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“, S. 2-3. 
282 Vgl. ebenda, S. 2-5. 
283 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Deutscher Aufbau- und Resilienzplan, S. 84. 
284 Vgl. ebenda, S. 81-83, 120. 
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4.4.2 Praktische Umsetzbarkeit 

Das Eckpunktepapier definiert Kriterien für die Nutzung von Wasserstoff im Rahmen der 

Klimaschutzverträge. Die Klimaschutzverträge werden durch Vergabeverfahren mit Aus-

schreibungen nach wettbewerblichen Gesichtspunkten vergeben. Antragsberechtigte 

der Förder-RL sind Unternehmen der Stahl-, Zement-, Kalk- und Ammoniakindustrie.285 

Für die Untersuchung der praktischen Umsetzbarkeit bedarf es deshalb der Beantwor-

tung der Frage, ob die Anforderungen der Förder-RL zum Abschluss der Klimaschutz-

verträge durch die Antragsberechtigten erfüllt werden können.  

Als Anforderung gelten der Einsatz erneuerbaren Stroms sowie die räumliche und zeitli-

che Abstimmung zwischen der zur Verfügung stehenden Menge an Strom und dessen 

Bedarf für die Wasserstoffherstellung. Außerdem werden der Stand der neuen Techno-

logie und die damit einhergehenden Veränderungen sowie die Möglichkeit der Übertra-

gung der Technologie auf andere Projekte und Verfahren eingeschätzt286. Des Weiteren 

wird der Beitrag des Einsatzes von Wasserstoff zur Minderung des THG-Ausstoßes im 

Industriesektor sowie zur Erreichung der Klimaneutralität beurteilt287. Zudem ist eine An-

forderung, dass die eingesetzte Technologie dem Grunde nach ausgereift und perspek-

tivisch in der Lage sein muss, um in großem Umfang in der Industrie eingesetzt werden 

zu können288. Die zum Einsatz kommende Technologie muss demzufolge technisch um-

setzbar, finanzierbar und organisatorisch durchführbar sein289. Zur Erreichung dieser 

Vorgaben besteht die Möglichkeit, fossile Grundstoffe in der Industrie stückweise mithilfe 

von Wasserstoff zu ersetzen oder direkt auf Technologien umzusteigen, die ausschließ-

lich auf Wasserstoff basieren290. 

Es ist z. B. möglich, Wasserstoff zur Herstellung von Stahl einzusetzen291. Der Wasser-

stoff wird dabei als Substitut für Koks verwendet, welcher der Gewinnung von Eisenerz 

unter Freisetzung von CO2 dient292. Durch die Substitution von Koks mit Wasserstoff ist  

  

 
285 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“, S. 4-5. 
286 Vgl. ebenda, S. 3, 5. 
287 Vgl. ebenda, S. 4; Vgl. Lösch, O. et al., Projektbasierte Klimaschutzverträge für eine 
treibhausgasneutrale Industrieproduktion, S. 20-21. 
288 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“, S. 3-4. 
289 Vgl. Lösch, O. et al., Projektbasierte Klimaschutzverträge für eine treibhausgasneutrale 
Industrieproduktion, S. 22. 
290 Vgl. BMU, Eckpunkte für eine Förderrichtlinie Klimaschutzverträge zur Umsetzung des Pilotprogramms 
„Carbon Contracts for Difference“, S. 4; Vgl. Roeb, M. et al., Wasserstoff als ein Fundament der 
Energiewende, S. 9. 
291 Vgl. Lösch, O. et al., Projektbasierte Klimaschutzverträge für eine treibhausgasneutrale 
Industrieproduktion, S. 25. 
292 Vgl. Weichenhain, U. et al., Potenziale der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie in Baden-
Württemberg, S. 20. 
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es möglich, bis zu 20 % der CO2-Emissionen einzusparen293. Es wird gerade erprobt, 

inwiefern diese Technologie auf die Industrie ausgeweitet werden kann.  

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen der Förder-RL 

durch die Antragsberechtigten erfüllt werden können, um den Zweck der Förderung zu 

erreichen. Deshalb können Projekte und Technologien auf Grundlage von Wasserstoff 

im Rahmen der Klimaschutzverträge grundsätzlich gefördert werden, weshalb die Maß-

nahme 15 als praktisch umsetzbar bewertet wird.  

4.4.3 Gesamtumsetzbarkeit 

Die Untersuchung der rechtlichen Umsetzbarkeit der Maßnahme 15 auf Basis des Emis-

sionsschutz- und Vergaberechts hat gezeigt, dass das Pilotprogramm aktuell noch auf-

gebaut wird. Hierbei wurde ein Eckpunktepapier erlassen, das die Umsetzung des Pilot-

projektes beschreibt. Im Rahmen dessen ist es erforderlich, die Ausgestaltung der Kli-

maschutzverträge zu konkretisieren sowie eine Förder-RL zu erlassen. Außerdem ist es 

notwendig, die Finanzierung der Verträge durch den Staat sowie die beihilfenrechtliche 

Komponente abzustimmen. Weil die rechtliche Umsetzung der Maßnahme 15, wie dar-

gelegt, noch nicht abschließend geklärt ist, wird die Maßnahme 15 als rechtlich nicht 

umsetzbar bewertet. Aus Sicht der praktischen Umsetzbarkeit hingegen ist die Maß-

nahme 15 als umsetzbar zu betrachten. Wie die Untersuchung gezeigt hat, können die 

Anforderungen der Förder-RL durch die Antragsberechtigten grundsätzlich erfüllt wer-

den. 

In der Gesamtschau lässt sich festhalten, dass die Maßnahme 15 aktuell nicht umsetz-

bar ist. Nichtsdestotrotz kann das Pilotprojekt bei Umsetzung mithilfe der Klimaschutz-

verträge die Einführung neuer Technologien für die Herstellung von Wasserstoff för-

dern294. Darüber hinaus kann mit den Klimaschutzverträgen das Eintreten einer 

Carbon-Leakage-Situation verhindert werden, bei der Unternehmen sich durch umfang-

reichere und höhere Umweltstandards dazu bewogen sehen, ihren Unternehmensstand-

ort in andere Länder zu verlagern.295 

  

 
293 Vgl. thyssenkrupp Steel Europe AG, Mit Wasserstoff zur klimaneutralen Stahlproduktion. 
294 Vgl. Lösch, O. et al., Projektbasierte Klimaschutzverträge für eine treibhausgasneutrale 
Industrieproduktion, S. 4. 
295 Vgl. BMWi, Die Energie der Zukunft, S. 170. 
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5 Klimabeitrag der Nationalen Wasserstoffstrategie zur  
Erreichung der Klimaneutralität 

Aus der rechtlichen und praktischen Umsetzbarkeit der Maßnahmen lässt sich die Ge-

samtumsetzbarkeit der Maßnahmen ableiten. Darauf basierend kann i. V. m. der Zuord-

nung der Maßnahmen zu den höheren Zielen der Klimabeitrag der Maßnahmen ermittelt 

werden, woraus sich in der Gesamtschau ableiten lässt, ob die NWS geeignet ist, einen 

Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. Um diese Einschätzung herzulei-

ten, werden die Ergebnisse der Untersuchung der rechtlichen und praktischen Umsetz-

barkeit der ausgewählten Maßnahmen sowie deren Zuordnung zu den höheren Zielen 

zunächst in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und anschließend zusammenfassend 

erläutert. 

Tabelle 5-1: Zusammenfassung der Umsetzbarkeit der Maßnahmen296 

Maßnahmen der NWS 
Umsetzbarkeit 

Höheres Ziel 
Rechtlich Praktisch 

Maßnahme 4 Offshore-Wasserstoffproduktion  Nein Nein P 

Maßnahme 5 RED II Ja Nein E 

Maßnahme 11 CVD-RL  Ja Ja E 

Maßnahme 15 Pilotprogramm CCfD Nein Ja E 

Legende:     

 E  Höheres Ziel der Etablierung von Wasserstoff in der Wirtschaft 

 P  Höheres Ziel der Förderung von Forschung und Entwicklung der Wasserstoffproduktion 

Die Untersuchung der Maßnahmen hat gezeigt, dass in Bezug auf die rechtliche Umset-

zung der Maßnahmen erste Rechtsgrundlagen geschaffen wurden, um diese rechtssi-

cher durchzuführen. Die Maßnahmen 5 und 11 sind aus rechtlicher Sicht umsetzbar. Bei 

den Maßnahmen 4 und 15 hingegen besteht weiterer Handlungsbedarf, indem z. B. eine 

Förder-RL zur rechtlichen Umsetzung der Maßnahme 15 erlassen werden muss.  

In Bezug auf die praktische Umsetzbarkeit aus technischer und finanzieller Sicht lässt 

sich sagen, dass die Maßnahmen bisher praktisch nur teilweise umsetzbar sind. Die 

Maßnahmen 11 und 15 sind praktisch umsetzbar, die Maßnahmen 4 und 5 hingegen 

nicht. Als eine Ursache ist z. B. die fehlende wirtschaftliche Attraktivität der Umsetzung 

der Maßnahmen zu nennen, wie es bei Maßnahme 4 der Fall ist. Als eine weitere Ursa-

che lässt sich anführen, dass die technischen Voraussetzungen wie z. B. die Möglichkeit 

der Meerwasserentsalzung bei Maßnahme 4 bzw. die Wasserstoffverfügbarkeit in aus-

reichendem Maß bei Maßnahme 5 nicht gegeben sind. Anhand dieser Beispiele wird  

 

 
296 Eigene Darstellung. 
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deutlich, dass sich die praktische Umsetzbarkeit teilweise gegenseitig bedingt. Mit der 

Umsetzung der Maßnahme 4 wird z. B. eine Voraussetzung für die praktische Umsetz-

barkeit der Maßnahme 5 erfüllt.  

Beurteilend zum Klimabeitrag lässt sich ableiten, dass die Maßnahmen, die wie die Maß-

nahme 4 das höhere Ziel der Förderung von Forschung und Entwicklung der Wasser-

stoffproduktion verfolgen, nur indirekt einen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität 

leisten können, weil die Umsetzung dieser eine Voraussetzung für die Umsetzung ande-

rer Maßnahmen sind. Maßnahmen, die, wie die Maßnahmen 5, 11 und 15, das höhere 

Ziel der Etablierung von Wasserstoff in der Wirtschaft verfolgen, können hingegen einen 

direkten Klimabeitrag erzielen, weil Wasserstoff durch die Umsetzung der Maßnahmen 

tatsächlich eine Reduktion der THG-Emissionen bewirkt.  

Damit ein indirekter bzw. ein direkter Klimabeitrag durch eine Maßnahme erzielt werden 

kann, muss die Gesamtumsetzbarkeit der Maßnahme gewährleistet sein. Diese ergibt 

sich, wenn eine Maßnahme sowohl rechtlich als auch praktisch umsetzbar ist. In der 

Gesamtschau sind demzufolge die Maßnahmen 4, 5 und 15 als nicht umsetzbar zu be-

werten. Diese Maßnahmen leisten somit keinen Beitrag zur Erreichung der Klimaneut-

ralität. Die Maßnahme 11 hingegen wird insgesamt als umsetzbar betrachtet. Deren Bei-

trag zur Erreichung der Klimaneutralität wird deshalb nachfolgend erläutert.  

Die Maßnahme 11 setzt sich zum Ziel, die Nutzung umweltfreundlicher Straßenfahr-

zeuge im kommunalen Raum zu fördern, um dadurch tatsächlich THG im Verkehrssektor 

einzusparen. Mit dem SaubFahrzeugBeschG wurden Emissionsgrenzwerte für zu be-

schaffende Straßenfahrzeuge festgelegt. Diese dürfen demnach nur geringe bzw. keine 

THG-Emissionen ausstoßen. Als umweltfreundliche Fahrzeuge kommen neben Brenn-

stoffzellenfahrzeugen auch anders angetriebene Fahrzeuge wie Batteriefahrzeuge in 

Betracht. Wie in Kapitel 3.2.3 dargelegt, sind in Bezug auf den Umweltaspekt bei Fahr-

zeugen mit geringen Laufleistungen Brennstoffzellenfahrzeuge den Batteriefahrzeugen 

vorzuziehen. Batteriefahrzeuge sind derzeit jedoch wirtschaftlich als vorteilhafter anzu-

sehen, weshalb der Klimabeitrag von Brennstoffzellenfahrzeugen bei Fahrzeugen mit 

geringen Laufleistungen nicht vollkommen ausgeschöpft wird. In Bezug auf Fahrzeuge 

mit hohen Gesamtfahrleistungen wie z. B. Busse hat die Untersuchung ergeben, dass 

Brennstoffzellenfahrzeuge ggü. Batteriefahrzeugen einen geringeren Klimabeitrag leis-

ten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Maßnahme 11 einen direkten Beitrag 

zur Erreichung der Klimaneutralität leistet. Das Potenzial der Maßnahme 11 wird aller-

dings nicht vollständig in einen Beitrag umgesetzt und deshalb als nicht erheblich einge-

schätzt. 
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Zusammenfassend lässt sich die Beurteilung zur Umsetzung des Beitrags der unter-

suchten Maßnahmen aus der nachfolgenden Tabelle entnehmen.  

Tabelle 5-2: Beurteilung des Klimabeitrags der untersuchten Maßnahmen297 

Maßnahmen der NWS Umsetzbarkeit Wirkung Beitrag 

Maßnahme 4 Offshore-Wasserstoffproduktion  Nein Indirekt Nein 

Maßnahme 5 RED II Nein Direkt Nein 

Maßnahme 11 CVD-RL Ja Direkt 
Teilweise  
umgesetzt 

Maßnahme 15 Pilotprogramm CCfD Nein Direkt Nein 

Wie die Untersuchung gezeigt hat, leisten die ausgewählten Maßnahmen nach aktuel-

lem Stand in der Gesamtschau keinen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaneut-

ralität. Daraus wird geschlussfolgert, dass die NWS nach aktuellem Stand nicht geeignet 

ist, einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. Mit Blick auf 

die Zukunft lässt sich jedoch sagen, dass die NWS mit der Umsetzung der Maßnahmen 

dennoch das Potenzial bietet, einen Beitrag für die Erreichung der Klimaneutralität um-

zusetzen.  

  

 
297 Eigene Darstellung. 
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6 Zusammenfassung 

Der fortschreitende Klimawandel, der durch anthropogene Einflüsse hervorgerufen wird, 

führt zu sich häufenden Klima- und Wetterextremen. Daraus ergeben sich die Bestre-

bungen, dem Klimawandel entgegenzuwirken, um den Anstieg der Erdtemperatur auf 

1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das PA prägt die Absicht der Erreichung der Klimaneut-

ralität. Nach Art. 4 Abs. 1 PA muss die Bilanz zwischen den durch den Menschen verur-

sachten THG-Emissionen und deren natürlichen Abbau ausgeglichen sein.  

Im Einklang mit der EU hat sich die BRD das Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis zum 

Jahr 2050 zu erreichen. Rechtlich verbindlich geregelt ist dieses Ziel im KSG. Zur Um-

setzung der Klimaneutralität wird mit dem Gesetz ein THG-Minderungspfad bis zum 

Jahr 2030 aufgestellt. Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wird 

das KSG aktuell angepasst. Demnach soll die Klimaneutralität bereits bis zum Jahr 2045 

erreicht werden, weshalb der THG-Minderungspfad bis zum Jahr 2040 erweitert werden 

soll. Die Entscheidung des Gerichtes verdeutlicht den notwendigen Handlungsbedarf auf 

dem Weg zur Klimaneutralität, die THG-Emissionen zu reduzieren.  

Vor dem Hintergrund der Begrenzung der globalen Erderwärmung hat die Bundesregie-

rung die NWS erlassen. Hierzu greift die Strategie das Potenzial der Senkung von THG 

durch den Einsatz von grünem Wasserstoff auf. Dieser ist als Grundstoff, Energieträger 

und Energiespeicher in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar. Aus der Ver-

wendung von Wasserstoff ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken. Hierbei ist 

anzuführen, dass Wasserstoff unter bestimmten Bedingungen eine explosive Wirkung 

entfaltet. Allerdings ist das Gefahrenpotenzial von Wasserstoff ebenso wie für andere 

Energieträger kalkulierbar. Des Weiteren steht die Wasserstoffproduktion in Konflikt mit 

der Verwendung von Wasser als Lebensmittel. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die 

Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff weiterzuentwickeln, um den Einsatz von Was-

serstoff marktfähig zu machen. Dies ist eine Voraussetzung, um die Chancen von Was-

serstoff nutzen zu können. Der Einsatz von Wasserstoff stellt z. B. eine Möglichkeit dar, 

Braunkohlereviere nach dem Kohleausstieg einer Folgenutzung zuzuführen. Dafür sol-

len z. B. Produktionsanlagen für Wasserstoff sowie Speicherkraftwerke errichtet werden, 

um eine kontinuierliche Energieversorgung sicherzustellen und Arbeitsplätze im Indust-

riesektor zu sichern. Darüber hinaus stellt Wasserstoff eine Möglichkeit dar, fossile Ener-

gieträger zu ersetzen und somit THG-Emissionen einzusparen. Im Verkehrssektor kön-

nen z. B. Brennstoffzellenfahrzeuge als eine alternative Antriebsform eingesetzt werden. 

Hierbei sind allerdings die hohen Anschaffungskosten und die unzureichende Tankinf-

rastruktur als problematisch anzusehen. 
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Aufbauend auf den dargelegten Chancen und Risiken von Wasserstoff verfolgt die NWS 

die zwei höheren Ziele der Förderung von Forschung und Entwicklung der Wasserstoff-

produktion sowie der Etablierung von Wasserstoff in der Wirtschaft. Zur Umsetzung die-

ser Ziele formuliert die NWS Maßnahmen.  

Vor dem Hintergrund der Frage, wie dem Klimawandel entgegengewirkt werden kann, 

wurde untersucht, ob die Maßnahmen und damit die NWS geeignet ist, einen erhebli-

chen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. Zur Beantwortung dieser 

Frage wurden Maßnahmen der NWS, die ein Potenzial bieten, einen Klimabeitrag zu 

erzielen, ausgewählt und deren rechtliche und praktische Umsetzbarkeit geprüft, um die 

Umsetzung eines Klimabeitrags durch die Maßnahmen zu beurteilen.  

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Umsetzung einiger Maßnahmen erforderlich ist, 

um darauf aufbauende Maßnahmen zu realisieren. Daraus lässt sich ableiten, dass die 

indirekte bzw. direkte Wirkung der Maßnahmen bei der Beurteilung des Klimabeitrags 

zu beachten ist. Ein Klimabeitrag kann nur erzielt werden, wenn die Maßnahmen insge-

samt rechtlich und praktisch umgesetzt werden können. Aufgrund unzureichender bzw. 

nicht vorhandener Rechtsgrundlagen sowie fehlender Voraussetzungen zur praktischen 

Umsetzung sind die Maßnahmen in der Gesamtschau jedoch überwiegend nicht um-

setzbar. Durch die Maßnahmen kann demzufolge momentan kein nennenswerter 

Klimabeitrag realisiert werden. Daraus wird geschlussfolgert, dass auch die NWS nach 

aktuellem Stand nicht geeignet ist, einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Kli-

maneutralität zu leisten. Um eine abschließende Beurteilung des Klimabeitrags der NWS 

zu geben, ist es erforderlich, dieses Ergebnis zu evaluieren, indem weitere Maßnahmen 

untersucht und in die Bewertung des Klimabeitrags der NWS einbezogen werden. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die NWS das Potenzial bietet, einen Beitrag zur 

Erreichung der Klimaneutralität zu leisten, indem die Maßnahmen der NWS künftig um-

gesetzt werden. Um dies zu ermöglichen, besteht jedoch weiterer Handlungsbedarf, da-

mit die rechtlichen und praktischen Voraussetzungen für die Realisierung der Maßnah-

men geschaffen werden. 
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Kernsätze 

1. Das Ziel der Erreichung der Klimaneutralität ist auf globaler, europäischer und nati-

onaler Ebene wiederzufinden. 

2. Wasserstoff ist Grundstoff, Energieträger und Energiespeicher und damit in vielen 

Anwendungsbereichen einsetzbar. 

3. Die NWS sieht vor, das Potenzial von grünem Wasserstoff zu nutzen, um einen Bei-

trag zur Erreichung der Klimaneutralität zu leisten. 

4. Es ist erforderlich, die Forschung und Entwicklung der Wasserstoffproduktion zu för-

dern, um den Bedarf nach Wasserstoff decken zu können. 

5. Es ist erforderlich, die Nutzung von Wasserstoff wirtschaftlich zu gestalten, um Was-

serstoff in der Wirtschaft zu etablieren. 

6. Die indirekte bzw. direkte Wirkung der Maßnahmen der NWS ist bei der Beurteilung 

des Klimabeitrags der NWS zu beachten. 

7. Es besteht weiterer Handlungsbedarf, um die rechtlichen und praktischen Voraus-

setzungen für die Umsetzung der Maßnahmen der NWS zu schaffen. 

8. Die NWS leistet nach aktuellem Stand keinen erheblichen Beitrag zur Erreichung der 

Klimaneutralität.  
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